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Editorial

Obmann, Ing. Albert Moder

Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Seit dem Frühjahr ist das Unter-
nehmensverkehrsregister in Betrieb 
– ein Wort, das für manche Unter-
nehmer utopisch klingen mag, das 
aber über uns Unternehmer sehr 
viel Info bei der Polizei und beim 
Arbeitsinspektorat in einem Prozess 
hinterlegt und jeder Mangel bzw. 
Verstoß mit Strafpunkten versehen 
wird und damit Unternehmen in 
den sogenannten roten Bereich hin-
aufschnellen lässt. So können z. B. 
Unternehmen, welche in einem 
28-Tage-Intervall mehrere gleiche 
geringfügige Vergehen im Bereich 
der Pausenzeiten haben, mit die-
sem Register plötzlich ins Nirwana 
eines Schwerverbrechers rutschen. 
Vor allem, wenn mehrere Dienst-
nehmer vom gleichen Problem be-
troffen sind. Darum lesen Sie genau 
auf Seite 12 in dieser Ausgabe der 
steirischen Frächterzeitung den Bei-
trag zum Verkehrsunternehmensre-
gister. Die Wirtschaftskammer hat 
zwar sehr wohl versucht in ihren 
Stellungnahmen und Gesprächen 
sehr viele Dinge zu entschärfen oder 

gar abzuwenden, aber es war wohl 
wenig erfolgreich. Es trifft jetzt auch 
die guten Unternehmen, welche sich 
einigermaßen an die Vorschriften 
halten, leider gleich wie die schwar-
zen Schafe in unserer Branche.

Ich, als Ihr Vertreter, konnte sehr 
viel zum Wohl der steirischen Un-
ternehmer erreichen, so z. B. auch 
die Förderungen für neue Lkw über 
7,5 t in den vergangenen Jahren und 
die derzeit laufende Förderung von 
Klein-Lkw sowie den Zuschuss zu 
den C95-Ausbildungen, die Grün-
dung von Unternehmensverbänden, 
um Förderungen in der Weiterbil-
dung zu erhalten, die Verschiebung 
der Umweltzonen, die Verbesserung 
bei den Sondertransportgenehmi-
gungen. 

Wir haben sogar das Mitsprache-
recht bei den leidigen Fahrverboten, 
aber leider hat bei gewissen Dingen 
die Bevölkerung bei den zuständi-
gen Beamten wesentlich mehr Ge-
hör gefunden als wir Vertreter der 

Transporteure. Die Umwege, die 
wir fahren, um ans Ziel zu kommen 
bedeuten mehr Treibstoffverbrauch, 
mehr Umweltbelastung, aber leider 
keinen höheren Transportpreis.

Es wird soweit kommen, dass jeder 
selbst transportiert, was er täglich 
braucht. Das sieht man schon jetzt 
bei den Bauern oder bei der Trans-
portplattform „Checkrobin“, über 
die Transporteure ausgebremst wer-
den, weil (Klein-)Transporte über 
Private mit deren Pkw oder diesem 
Stand angeschlossene Berufsgrup-
pen (Traktor) auch Samstag und 
Sonntag, also an 7 Tagen der Woche, 
mit dem Bagger am Hänger ohne 
Tacho und damit ohne Einhaltung 
der Lenk- und Ruhezeit und schon 
gar nicht das Wochenendfahrverbot 
agieren – auch ohne Geschwindig-
keitsgrenzen (20 km Tafel). Hier 
stellt sich die Frage: Schaut die Po-
litik dort weg??? Es schaut teilweise 
so aus, als ob bei diesen Berufsgrup-
pen das Gesetz außer Kraft gesetzt 
ist. Eine schlechte Ernte oder ein 
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Importstopp, und schon gibt’s eine 
Förderung für Landwirte. Aber 
keine Förderung, wenn die Bau-
wirtschaft nicht floriert, keine För-
derung, wenn der Schnee auch im 
Mai noch die Straßenverhältnisse 
erschwert.

Doch es stellt sich ebenfalls folgen-
de Frage: Wäre es denn nicht über-
haupt besser keine Förderung zu er-
halten, dafür jedoch einen besseren 
marktgerechten Preis zu verlangen? 
Haben Sie schon Ihre Transport-
preise nachgerechnet, die Mauter-
höhung für 2015 schon dazu kalku-
liert und die Lohnanpassung in den 
Preisen für 2015 berücksichtigt? Die 
Gewerkschaft fordert zumindest die 
Inflationsanpassung.

Also, liebe Unternehmer, können 
wir unsere Transportpreise der In-
flationsrate anpassen oder bleiben 
wir wieder irgendwie und irgendwo 
auf der Strecke? Die Preise, egal in 
welchem Bereich, müssten zwischen 
20 und 30 Prozent steigen, damit 
wir wieder normal arbeiten können. 
Die Holztransporteure müssten für 
einen Wintertarif und einen Ge-
wichtstarif kämpfen, auf den Bau-
stellen dürften wir uns nicht von 
den Baugroßindustrien in die Knie 
zwingen lassen und im internationa-
len Verkehr darf der Transporttarif 
keinesfalls den Billiglohnländern 

Ihr Ing. Albert Moder		
Obmann

angepasst werden. Es kann nicht 
sein, dass die Politik bei 1.000 aus-
geflaggten Lkw und einem damit 
verbundenen Einkommensverlust 
in Österreich von 1 Milliarde Euro 
wegschaut, und dabei die Billiglohn-
länder stützt. Jeder österreichische 
Lkw bringt Lebensstandard, sichert 
Arbeitsplätze und fördert dadurch 
wieder Familien in Österreich. Da-
rum fordere ich mit Nachdruck von 
der Politik die Senkung der Lohn-
nebenkosten – vor allem im inter-
nationalen Verkehr –, und für jedes 
österreichische Unternehmen, das 
noch Fahrzeuge in Österreich an-
meldet, einen ermäßigten Steuersatz 
für sämtliche Steuern. Weiters for-
dere ich die Verwaltungskosten bei 
den Führerscheinprüfungen zum 
Berufskraftfahrer um mindestens 50 
Prozent zu senken. Weil ein Drittel 
der gesamten Führerscheinkosten 
Verwaltungskosten sind, und das ist 
eindeutig zu viel.

Der Beruf des Kraftfahrers muss 
endlich wieder leistbar und attraktiv 
werden. Es müssen Spielregeln her, 
die eingehalten werden müssen, je-
doch die Kontrollen mit Maß und 
Ziel zu machen sind, ohne die leidi-
ge Minutenreiterei, die mehr scha-
det als sie bringt – sowohl für den 
Unternehmer, als auch den Fahrer.

Wir versuchen mit der Imagekam-

pagne „Friends on the Road“ eine 
Verbesserung für unseren Berufs-
stand zu erreichen – haben auch 
schon einiges erreicht –, aber es wäre 
wünschenswert, wenn sich alle mit 
der eigenen Imagekampagne identi-
fizieren würden. Denn WIR Trans-
porteure sind es, die DAS bringen, 
was wir alle täglich brauchen.

Mit einem steirischen Gruß wün-
sche ich Ihnen noch schöne Stun-
den mit dieser Zeitung.

Editorial
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Innovativ in die Zukunft
Kontinuierlicher Fortschritt im Lkw-Fahrzeugbau ist das Motto der Hersteller, die einige ihrer Modelle 
auf der diesjährigen Frächtertagung am 4. Oktober präsentierten. „Volle Fahrt“ – das Magazin der 
steirischen Frächter – hat sie zu den Neuheiten ihrer Flotte und den Zukunftstrends befragt.

Technologischer Fortschritt im Lkw-
Bereich sichert nicht nur die Wett-
bewerbsfähigkeit der Transporteure, 
sondern schafft auch bessere Arbeits-
bedingungen für die Fahrer und führt 
damit zu mehr Effizienz.

Unisono sehen alle Fahrzeugherstel-
ler zukünftige Innovationen vorran-
gig im Sicherheitssegment, gefolgt 
von weiterer Treibstoffeinsparung.
Euro 6 ist heute Standard, und Her-
steller wie Volvo und Renault konn-
ten die Emissionswerte so weit sen-
ken, dass sie teilweise am unteren 
Limit – je nach Einsatzgebiet der 
Fahrzeuge – angekommen sind. 
MAN-Fahrzeuge sind mit doppelten 
Abgasrückführungssystemen ausge-
stattet und die Schadstoff- und Emis-

sionwerte konnten zu den Euro-5-Mo-
dellen um 80 % reduziert werden. 
Auch Hersteller Mercedes, der bereits 
vor 2 Jahren Euro-6-Motoren auf den 
Markt gebracht hat, bietet Fahrzeuge, 
die sich in puncto Wirtschaftlichkeit 
im Premiumsegment finden, sodass 
sich der Mehrpreis des Euro-6-Mo-
dells gegenüber dem Euro-5 rechnet. 
In großen Fahrzeugtests konnte DAF 
DanubeTruck die gute Treibstoffef-
fizienz ihrer Fahrzeuge unter Beweis 
stellen. Ihre neuen Motoren verfügen 
über Abgasrückführung in Kombina-
tion mit der SCR-Technologie und 
einen aktiven Rußpartikelfilter.
Den vermehrten Einsatz von Hyb-
ridtechnologie sehen die Hersteller 
gemischt. Hybridfahrzeuge eignen 
sich nicht für alle Einsatzgebiete und 

sind vorrangig im Flächenverkehr 
denkbar. Im Schwer-Lkw-Bereich 
wird der optimierte Verbrennungs-
motor die Frächter noch Jahre weiter 
begleiten.

Worauf darf sich der Lkw-
Fahrer/-Besitzer in Zukunft 
freuen?
Im Bereich Karosserie warten bereits 
alle Fahrzeughersteller mit überzeu-
gendem Design auf. Interessant für 
Fahrer und Besitzer werden vor allem 
die technischen Neuerungen. Merce-
des arbeitet am „Fahrerlosen Lkw“, 
den es zwar in absehbarer Zukunft 
noch nicht auf dem Markt geben 
wird, dafür dürfen sich die zukünfti-
gen Mercedes-Lkw-Fahrer aber über 
tolle Optimierungsmaßnahmen und 

Der neue Actros zeichnet sich durch sein Design und seine Wirtschaft-
lichkeit aus. Ing. Andreas Oberbichler von Mercedes Wittwar: „Der 
Wohlfühlfaktor für den Fahrer ist das Sorglospaket für den Unternehmer. 
Mit dem Actros sind Sie noch sicherer auf den Straßen unterwegs.“

Johannes Fischl von Volvo und Renault: „Wir sind stolz auf das ansprechende Design beider 
Marken und vor allem auf die Wirtschaftlichkeit mit der wir bereits Preise gewonnen haben. 
Auf der IAA wurde der Renault heuer „Truck of the Year“.“



 			      | 7 | 

Fachgruppe aktuell

Sicherheitssysteme freuen, die zur 
Zeit noch Sonderausstattung sind, 
doch in Zukunft zur Standardaus-
stattung gehören werden – vom 
Abstandsregler bis zum Stillstands-, 
Spurassistenz- und Einschlafwarner.
Auch MAN punktet mit Fahreras-
sistenzsystemen und wird weiter in 
Richtung „Sicheres Lkw-Fahren“ 
entwickeln. Bremsassistenten, die au-
tomatische Bremseingriffe machen, 
Spurwechselassistent, der den toten 
Winkel verringert, Seitenabbiegeas-
sistent, damit man Radfahrer nicht 
übersieht usw., sind die wesentli-
chen Neuerungen bei MAN, die das 
Fahren leichter und sicherer machen 
sowie helfen, das Konzentrations-
vermögen des Fahrers aufrechtzuer-
halten. Eine große Rolle wird auch 

künftig die Entwicklung im Hinblick 
auf die Verwendung von Alternativ-
treibstoff, sprich Biodiesel, für MAN 
sein.
Volvo und Renault sind bekannt für 
ihre Sicherheit. Die Hersteller arbei-
ten daran, dass ihre Produkte noch 
mehr den Ansprüchen der Fahrer 
und Besitzer angepasst werden und 
die Verbrauchswerte weiter nach un-
ten gehen. Zusätzliche Systeme wie 
Optifuel und Dynafleet werden zu 
mehr Kontrolle über das Fahrzeug 
beitragen, den Verbrauch senken 
oder z. B. die Navigation der Strecke 
vorgeben, sodass der Lkw auch von 
der Firma aus dirigiert werden kann.
DAF DanubeTruck wartet mit drei 
großen Innovationen auf. Einem 
Fahrzeug, vor allem für den inner-

Harald Fritz von MAN: „Wir sind sehr stolz, dass MAN in Österreich Marktführer ist und dass unsere Pro-
duktpalette einen so breiten Bogen spannt. Wir können nahezu in allen Bereichen für die Frächter passende 
Fahrzeuge und Lösungen anbieten.“

städtischen Verteilerverkehr, mit nur 
72 Dezibel, einer Sattelzugmaschine 
mit nur 91 cm Aufsattelhöhe statt 
der üblichen 96 cm, was das Lade-
volumen im Auflieger erhöht und 
eine Innenladefläche von rund 3 m 
ermöglicht sowie einem System zur 
massiven Treibstoffeinsparung durch 
einen vorausschauenden Tempoma-
ten. Ein Computer, gekoppelt mit 
GPRS, erkennt Gefälle oder Steigung 
und passt die Fahrweise entsprechend 
an, sodass der Fahrer nicht mehr ein-
greifen muss.
Fazit: Die Lkw-Hersteller arbeiten in-
tensiv an neuen Modellen, die durch 
ihre Zuverlässigkeit, Wirtschaftlich-
keit und  Qualität die Akzeptanz von 
Fahrer und Unternehmer erhalten 
werden.

Björn Speer von DAF DanubeTruck: „DAF präsentiert 
viele moderne Technologien wie Predictive Cruise 
Control und Predictive Shifting, mit denen der Kraft-
stoffverbrauch weiter optimiert wird.  
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Frächtertagung 2014
Impressionen
Erstmals seit Jahren war die Fach-
gruppentagung 2014 wieder um-
rahmt von einer großen Motoren- 
und Leistungsschau. Am Gelände 
des Schwarzl Freizeitzentrums in der 
Nähe von Graz, konnten sich die 
steirischen Frächter am 4. Oktober 
2014 im Vorfeld der Tagung über die 
Neuheiten bei Fahrzeugherstellern, 
Aufbauern, Reifenhändlern sowie 
anderen Partnern wie z. B. ÖAMTC 
oder ASFINAG informieren.

In einem impulsiven Vortrag von 
Obmann Ing. Albert Moder wurden 
die dringlichsten Probleme wieder 
ungeschminkt auf den Tisch gelegt, 
die unter anderem in den folgenden 
drei Diskussionsrunden von Exper-
ten erörtert wurden. Allem voran die 
Polizei, die mitunter klarstellte, dass 
die Kontrollen seit 2009 statistisch 
erfasst werden und beweisen, dass der 
Vorwurf, es würden vorwiegend hei-
mische Frächter kontrolliert, damit 
widerlegt werden könne.
Auch das Arbeitsinspektorat stand 
Rede und Antwort und bestätigte, 
dass von ihrer Seite minimale Über-
tretungen der Lenk- und Ruhezeiten 
im 1- oder 2-Minuten-Bereich nicht 
geahndet werden. Auch von der Lan-
destypisierungs- und -prüfstelle kam 
Entwarnung. Weder werde zu Tode 
kontrolliert, noch gebe es lange War-
tezeiten. Diese seien vor allem bei 
größeren Firmen durch eigens koor-
dinierte Sammeltermine wesentlich 
verkürzt.
Bewegende aber auch motivierende 
Worte fand Spartenobmann Franz 
Glanz in seiner Abschiedsrede hin-
sichtlich der Transportbranche, aber 
auch in Hinblick auf die WK-Wahl 
2015: „Jeder sollte seine Stimme nut-
zen und zur Wahl gehen, denn nur so 
ist gewährleistet, dass die Interessen-

vertretung eine gewisse Schlagkraft 
bekommt.“ Ohne diese, merkt Glanz 
an, würden die Branchenprobleme 
sicher auch langfristig nicht gelöst 
werden können.
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Nach Information (Erlass) des BMVIT 
erfolgte die Inbetriebnahme des Ver-
kehrsunternehmensregisters (VUR) 
mit 3. Februar 2014. Das VUR be-
steht aus der Verkehrsunternehmens-
datenbank (VUR-VDB) und der 
Kontrolldatenbank (spezielle Appli-
kation im VUR zur Administration 
des Risikoeinstufungssystems, VUR-
KDB). In der Verkehrsunterneh-
mensdatenbank sind sämtliche Gü-
terbeförderungsunternehmen sowie 
Kraftfahrlinien- und Gelegenheits-
verkehrsbetriebe der Buswirtschaft 
erfasst. Der Erlass des BMVIT trifft 
auch einige wichtige und von der 
Wirtschaft geforderte Klarstellungen 
zum Risikoeinstufungssystem – und 
betrifft damit alle Unternehmen mit 
Fahrzeugen im Geltungsbereich der 
europäischen Lenk- und Ruhezeiten-
verordnung 561/2006. Eingetragen 
werden Verstöße, die bei Kontrollen 
seit dem 1. Februar 2014 festgestellt 
worden sind, aber auch Positivkon-
trollen werden im System erfasst. 
Dabei wird klargestellt, dass die Ri-
sikoeinstufung eines Unternehmens 
nicht für die Prüfung der Zuverläs-
sigkeit des Unternehmens bzw. des 
Geschäftsführers oder Verkehrsleiters 
herangezogen wird. Jedoch bei vielen 
Verstößen wird die Kontrollhäufig-
keit durch die entsprechenden Orga-
ne erhöht.

Die häufigsten 
Fragen und Antworten:

FRAGE: 
Was wird nun tatsächlich in die 
Verkehrsunternehmensdatenbank 

eingetragen und gibt es hier einen 
Rechtsbehelf, wenn man die Ein-
tragung für ungerechtfertigt hält?
ANTWORT: 
Es werden nur rechtskräftige Bestra-
fungen im Sinne der EU-VO ein-
getragen. „Rechtsmittel“ gegen die 
Eintragung sind in der EU-VO nicht 
vorgesehen. Die Eintragung ist ledig-
lich eine Konsequenz der Bestrafung.

FRAGE: 
Was genau wird durch diese Ver-
netzung der Daten bezweckt? Und 
welche Auswirkungen kann dies 
auf Unternehmen haben?
ANTWORT: 
Die Vernetzung soll Vereinfachun-
gen für die Kontrollorgane/Behörden 
bringen. Auf ein Unternehmen kann 
die Vernetzung so gut wie keine Aus-
wirkungen haben, weil in das Register 
nur bestimmte Tatsachen eingetra-
gen werden, das Register als solches 
aber nicht operativ ist. Die einzige 
Konsequenz ergibt sich im Bereich 
der Verkehrsleiter. In das Register ist 
nämlich einzutragen, wenn ein Ver-
kehrsleiter aufgrund mangelnder Zu-
verlässigkeit für „ungeeignet“ erklärt 
wurde. Wenn nun diese Person im 
EU-Ausland als Verkehrsleiter arbei-
ten möchte, kann der betreffende MS 
nachsehen, ob er irgendwo bereits für 
ungeeignet erklärt wurde, und wird 
diese Person zutreffendenfalls nicht 
als Verkehrsleiter zulassen.

FRAGE: 
Ab wann wird eine Gesamtbetrach-
tung des Risikofaktors tatsächlich 
umgesetzt, d. h. in anderen Worten, 

wann wird der Risikofaktor zu ver-
stärkten Kontrollen führen? Denn 
gerade am Anfang sind die wenigen 
Einträge nicht wirklich eine gute 
Basis für eine aussagekräftige Ein-
stufung. 
ANTWORT: 
Die Einstufung erfolgt ab der Ein-
tragung der Verstöße. Es ist richtig, 
dass die Aussagekraft des Risiko-
einstufungssystems steigt, je länger 
das System wirksam ist und je mehr 
Kontrollen und Eintragungen be-
rücksichtigt werden konnten. In der 
Anfangsphase wird das System noch 
nicht sehr aussagekräftig sein.
Es ist aber nicht richtig, dass alle im 
Risikoeinstufungssystem erfassten 
Unternehmen Risikounternehmen 
sind, sondern unter Gesamtbetrach-
tung aller erfassten Unternehmen 
gelten nur diejenigen als Unterneh-
men mit hohem Risiko, deren Wert 
für die Risikoeinstufung im Bereich 
der oberen 20 % in Relation zu allen 
im Risikoeinstufungssystem erfassten 
Unternehmen liegt.

FRAGE: 
Wie läuft die Risikoeinstufung in 
der Praxis ab bzw. wie wird diese 
vollzogen? Werden die Daten jeden 
Tag aktualisiert (erfolgt die Risi-
koeinstufung „eintragungsgenau“, 
d. h. wird ein Unternehmen, sobald 
eine Positiv- oder Negativkontrolle 
(hier natürlich erst nach Rechts-
kraft der Strafe) durchgeführt, neu 
bewertet) oder werden beispiels-
weise fixe Zeiträume herangezogen?
ANTWORT: 
Wenn die Behörde nach Rechtskraft 

Risikoeinstufung eines Unternehmens 
über das Verkehrsunternehmensregister
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eines Strafbescheides den Verstoß 
oder die Verstöße in die VUR-KDB 
eingibt, bzw. die Meldung einer Posi-
tivkontrolle vermerkt wird, errechnet 
das System auf Basis der bekannten 
Formel automatisch den aktuellen 
Wert der Risikoeinstufung. Das er-
folgt somit tagesaktuell und nicht 
nur zu bestimmten fixen Zeiten.
Zusätzlich wird dann aber in weiterer 
Folge automatisch der zeitliche Fak-
tor berücksichtigt. Nachdem der Ver-
stoß zum Zeitpunkt der Eintragung 
mit dem Faktor 3 gewichtet wird, ist 
nach einem Jahr der Faktor 2 und 
nach 2 Jahren der Faktor 1 heranzu-
ziehen.

FRAGE: 
Alle festgestellten Positivkont-
rollen werden im System erfasst 
und müssten als „Divisor“ in der 
Berechnungsformel für die Risi-
koeinstufung fungieren. In der 
VUR-Kurzbeschreibung steht, dass 
Daten der Positivkontrollen der 

Polizei automatisch im VUR über-
nommen werden. Ist dies auch bei 
Betriebskontrollen so?
ANTWORT: 
Betriebskontrollen werden nicht er-
fasst. Weder positive noch negative. 
Da nur die von den Lenkern began-
genen, bei Straßenkontrollen festge-
stellten Verstöße vermerkt werden, 
werden auch nur Positivkontrollen 
auf der Straße als „Divisor“ berück-
sichtigt. Achtung: Unabhängig von 
der Anzahl der kontrollierten Schau-
blätter wird eine Positivkontrolle der-
zeit nur als „1 Kontrolle“ gezählt und 
erfasst. 

FRAGE: 
Wonach richtet sich die Kontroll-
häufigkeit? Über welchen Zeitraum 
werden solche Unternehmen wie 
oft kontrolliert?
ANTWORT: 
Die Unternehmen mit hoher Risiko-
einstufung sollen nach Möglichkeit 
1x im Jahr kontrolliert werden.

FRAGE: 
Welche Strafbescheide sind ge-
meint – gegen den Dienstgeber/
Zulassungsbesitzer oder Lenker?
ANTWORT: 
Es werden nur Verstöße/Bestrafun-
gen des Lenkers vermerkt.

FRAGE: 
Wer im Unternehmen ist berech-
tigt Auskunft entgegenzunehmen. 
Welche Daten können z. B. bei An-
fragen eines Verkehrsleiters erfragt 
werden? 
ANTWORT: 
Laut KFG geht es hier nicht um die 
Eintragungen, sondern um die Ein-
stufung. Gemäß § 103c Abs. 7 KFG 
erhalten die Unternehmen Auskunft 
über ihre jeweilige Risikoeinstufung. 
Auskunftspflicht gem. Datenschutz-
gesetz besteht unabhängig davon. 
Daten im Verkehrsunternehmensre-
gister Modul VDB werden hinsicht-
lich der Unternehmen (= Inhaber 
der Gewerbeberechtigung) und der 
Verkehrsleiter verarbeitet. Diese (na-
türlichen oder juristischen) Personen 
können auch Auskunft verlangen.Fo
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Eingetragener Code 95 im Führerschein C/C1 – 
seit 10.09.2014 verpflichtend

Was kann passieren, wenn 
jetzt der Lenker ohne erfor-
derlichen Fahrerqualifizie-
rungsnachweis (Code 95 
eingetragen) erwischt wird?
Der Lenker begeht eine Verwaltungs-
übertretung, die mit einer Geldstrafe 
bis zu 726 Euro gemäß § 23 Abs. 2 
Güterbeförderungsgesetz zu ahnden 
ist. Der Zulassungsbesitzer begeht 
eine Verwaltungsübertretung gemäß 
§ 103 Abs. 1 Z 3 lit. a Kraftfahrgesetz 
(KFG), die mit einer Geldstrafe bis 
zu 5.000 Euro zu ahnden ist (§ 134 
Abs. 1 KFG).

Sind Zwangsmaßnahmen 
möglich, kann das Fahrzeug 
abgestellt werden.
Die Missachtung der Vorschriften 
über die Grundqualifikation (d.  h. 
gewerbliches Lenken von Omni-
bussen oder von Lkw) ohne Erwerb 
derselben, obwohl dies aufgrund des 
Erteilungsdatums der Lenkberechti-
gung vorgeschrieben wäre, bzw. bei 
Nichtabsolvierung der vorgeschrie-
benen Weiterbildung stellt keine 
Übertretung des Führerscheingeset-

zes (FSG) dar und ist demnach we-
der nach § 1 Abs. 3 FSG noch gemäß 
§ 37 Abs. 1 FSG zu bestrafen. Die 
Setzung von Zwangsmaßnahmen 
ist in beiden Fällen (einerseits wenn 
überhaupt keine Grundqualifikation 
bzw. Weiterbildung vorhanden ist 
und andererseits wenn nur Code 95 
nicht eingetragen wurde) aufgrund 
des FSG nicht zulässig.

Wo steht der Code im 
Führerschein?
Da es sich beim Code 95 um einen 
Code handelt, der für einzelne Klas-
sen Gültigkeit hat, ist dieser Code 
verpflichtend in Spalte 12 neben der 
jeweiligen Lenkberechtigungsklasse 
einzutragen. Eine Eintragung die-
ses Codes in den Zeilen am unteren 
Ende des Führerscheines ist nicht zu-
lässig, da dort nur Codes eingetragen 
werden dürfen, die für alle Klassen 
gültig sind. Angehörige anderer EU-
Staaten haben den Code entweder im 
Führerschein eingetragen oder eine 
extra Scheckkarte ausgestellt bekom-
men. Lenker aus Drittstaaten, welche 
für ein Unternehmen in der EU fah-

ren, benötigen einen Fahrerqualifizie-
rungsnachweis, welcher vom Amt der 
Stmk. Landesregierung (Gewerbeab-
teilung) ausgestellt wird.

Arbeitsrechtliche Konsequen-
zen bei Nichteintragung des 
Codes 95?
Der Arbeitgeber muss den Lenker 
rechtzeitig vor Ablauf der Frist auf 
die Absolvierung der notwendigen 
Ausbildungseinheiten aufmerksam 
gemacht und über das Kursangebot 
informiert haben. Absolviert der 
Lenker trotz rechtzeitiger Verständi-
gung und Information des Arbeit-
gebers die Weiterbildung nicht oder 
lässt den Code 95 trotz wiederholter 
Aufforderung nicht eintragen, ist 
u.  U.ein Entlassungsgrund gegeben. 
Vor Ausspruch einer Entlassung soll-
te jedenfalls Kontakt mit einem Ar-
beitsrechtsexperten der Wirtschafts-
kammer aufgenommen werden. Der 
Ausspruch einer Entlassung ist umso 
heikler, wenn der Arbeitgeber den 
Arbeitnehmer nicht über die notwen-
dige Weiterbildung verständigt und 
(nachweislich!) informiert hat

Übergangsfrist bei Lenker-Weiterbildung 
ohne Behördenansturm

Hinsichtlich der C95-Eintragung 
im Führerschein blieb der vielfach 
vermutete Run auf die Schulungs-
veranstalter und die Führerschein-
behörden (BH) kurz vor Ende der 
fünfjährigen Übergangsfrist bei der 
Berufskraftfahrer-Weiterbildung 
weitgehend aus. Die Frist für die sog. 
C95-Eintragung endete für Lenker 
des Güterbeförderungsgewerbes und 
des Werkverkehrs am 9. September 
2014, die ihren Lkw-Schein bis zum 

9. September 2009 erworben hatten, 
sofern keine Ausnahmeregelung wie 
z. B. die Handwerkerbefreiung zum 
Tragen kommt. Die Anfragen bei den 
Interessensvertretungen und Behör-
den waren zuletzt leicht erhöht. Ab-
hilfe dürfte ein von der Wirtschafts-
kammer initiierter Erlass geschaffen 
haben, der bereits seit eineinhalb 
Jahren Führerscheineintragungen ge-
stattete, ohne die neue 5-Jahresfrist 
ab 10. September 2014 zu kürzen. 

Schätzungen gehen davon aus, dass 
etwa 80.000 Lkw- und Bus-Lenker 
die Schlüsselzahl 95 in ihrem Füh-
rerschein eingetragen haben (sollten). 
Mögliche Strafen betragen für Lenker 
bis 760 Euro und für Fahrzeughalter 
bis 7.000 Euro. Fo
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Fahrverbotsverordnung für Lkw über 3,5 t 
in der Ziegelstraße/Unterpremstätten

Gemäß § 43 StVO. 1960, BGBl. Nr. 
159, in der geltenden Fassung, wird 
im Gemeindegebiet der Marktge-
meinde Unterpremstätten, auf der 
Gemeindestraße „Ziegelstraße“, im 
Bereich zwischen der Einbindung in 
die Deponie Unterpremstätten (Fa. 
Saubermacher), nördliche Grund-
stücksgrenze der Liegenschaft „Zie-

gelstraße Nr. 32, Grundstück Nr. 
397/41 und der Einbindung in die 
Gemeindestraße „Schwarzer Weg“ 
ein Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge 
mit über 3,5 t höchst zulässigen Ge-
samtgewicht (§ 52 lit. a Z 7a StVO) 
ausgenommen Anrainerverkehr zu 
den Liegenschaften „Ziegelstraße 
32–68 und am Teichweg“ verordnet.

Die Verordnung ist auf der 
Homepage der Fachgruppe unter 
www.wko.at/stmk/transporteure 
abrufbar

Fahrverbotsverordnung „Winterregelung Felbertauern“
Für die P1 Felbertauernmautstraße 
zwischen Straßenkilometer 12,315 
und dem Südportal des Felbertauern-
tunnels bzw. der diesbezüglichen Um-
fahrungsstrecke gelten für die Dauer 
vom 10.10.2014 bis 17.04.2015 

Geschwindigkeitsbeschränkungen, 
Überholverbote und Fahrverbote.

Änderung des Führerscheingesetzes

Mit dem Bundesgesetzblatt BGBl. 
Nr. 52/Teil I vom 01.08.2014 wurde 
eine Änderung des Führerscheinge-
setzes kundgemacht. Darin wird in 
§ 8 FSG (Gesundheitliche Eignung) 
festgelegt, dass auch die militärärztli-

che Feststellung der gesundheitlichen 
Eignung zum Lenken eines Kraft-
fahrzeuges von den zivilen Führer-
scheinbehörden anzuerkennen ist.
In § 8 Abs. 1 wird folgender Satz an-
gefügt: „Die militärärztliche Feststel-

lung der gesundheitlichen Eignung 
zum Lenken eines Kraftfahrzeuges ei-
ner oder mehrerer Gruppe(n) gilt für 
die Dauer von 18 Monaten ab ihrer 
Ausstellung auch als solches ärztliches 
Gutachten.“

Lkw in Feinstaubgebieten benötigen 
Abgasplakette ab 1. Jänner 2015

In Wien und Teilen Niederösterreichs 
(66 Gemeinden im Wiener Umland) 
gelten seit 1. Juli 2014 verschärfte 
Fahrverbote für Lkw und Sattelzug-
fahrzeuge der Abgasklassen EURO 
0 und EURO 1 (Lkw älter als etwa 
18 Jahre). Befährt man mit jüngeren 
bzw. modernen Lkw, die verwendet 
werden dürfen, diese Gebiete, müs-
sen diese Lkw ab 1. Jänner 2015 mit 

einer färbigen Abgasplakette gekenn-
zeichnet werden (Wien, Wiener Um-

land). Auch die Steiermark beabsich-
tigt eine Lkw-Kennzeichnung mit 
färbigen Abgaspickerln in 300 Ge-
meinden (Entwurf ). Das steirische 
Feinstaubgebiet soll aufgrund besse-
rer Messergebnisse kleiner werden. 
Übergangsfristen für den Werkver-
kehr sollen bis 1. Jänner 2017, wenn 
sie davor ablaufen, verlängert wer-
den. Die Wirtschaftskammer fordert 
eine umfangreichere Rücknahme des 
Fahrverbotsgebietes in der Steiermark 
und längere Übergangsfristen.

Die Verordnung ist auf der 
Homepage der Fachgruppe unter 
www.wko.at/stmk/transporteure 
abrufbar
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Das Autohaus Trummer ist ein mittel-
ständiger Familienbetrieb und bemüht 
sich seit 1975 als Fiat-Vertragspartner 
um die Anliegen seiner Kunden.

Als Meisterbetrieb – im wahrsten Sinn 
des Wortes – stellt die Firma Trummer für 
technische Belange rund ums Fahrzeug 
vier Kfz-Meister und bestens geschultes 
Fachpersonal bereit. 
Sowohl im Verkauf als auch in der Repa-
raturannahme fühlen Sie sich als Kunde 
durch das persönliche Flair des Famili-
enbetriebes immer bestens aufgehoben.  
Hervorzuheben sind vor allem auch 
die individuell gestalteten Fuhrparklö-
sungen, die das Autohaus Trummer im 
Bereich des Fiat-Nutzfahrzeugsektors 

seinen Kunden bietet. Egal in welchen 
Belangen oder mit welchem Anliegen 
Sie kommen, mit Kompetenz und Fle-
xibilität wird die für Sie effizienteste Lö-
sung erarbeitet.

Im Handel deckt das Autohaus Trummer 
Fiat, Fiat Professional und auf Vermitt-
lung auch Alfa Romeo mit allen Fahr-
zeugen ab. 

In der Werkstätte wird alles repariert 
was Räder hat. Egal welche Marke, wel-
ches Modell, ob Havariedienst, Lackie-
rung oder Pickerlstelle, im Autohaus 
Trummer wird der Kunde zur Zufrieden-
heit betreut. Und falls die Reparatur län-
ger dauert und Bedarf besteht, stehen 
Kundenersatz- und Mietfahrzeuge im 
Bereich Pkw und Nutzfahrzeuge für die 
Kunden bereit.

Viele Privatkunden als auch Firmenkun-
den schätzen die attraktiven Angebo-
te des Autohauses Trummer schon seit 
Jahren, aber auch die Neukunden sind 
vom positiven Betriebsklima, der umfas-
senden Beratung und dem guten Service 
in der Werkstätte angenehm überrascht.

Rotorblatt gegen Brücke – keine Haftung des Fahrers
Ausgangspunkt war die von einem däni-
schen Hersteller beauftragte Beförderung 
eines 40 Meter langen Rotorblattes zu 
einem Windpark in Italien. Die Haupt-
frachtführerin beauftragte in der Folge 
einen Transportunternehmer mit der Be-
förderung des Rotorblattes. Dieses wurde 
durch den Hersteller auf dem Sattelauf-
lieger abgestellt. Der Fahrer erkundigte  
sich bei den Mitarbeitern des Herstellers, 
ob die normale Höhe eingehalten wur-
de, dies wurde ihm ausdrücklich mit den 
Worten „Höhe so wie immer“ bestätigt. 

Dr. Johannes SÄÄF
Unternehmensberater

Universitätsring 10 | 1010 Wien
T. 01 53 32 089 | M. 0676 51 07 577

E. office@saaf.at | www.saaf.at

Tatsächlich betrug diese aber 4,6 Meter. 
Auf eine exakte Vermessung wurde ver-
zichtet. Bei der ersten Brücke kam es zum 
Crash, das Rotorblatt wurde erheblich 
beschädigt. 
Nach Art. 17 Abs. 4 lit c CMR ist der Be-
förderer von der Haftung für Transport-
schäden befreit, wenn der Schaden aus 
besonderen Gefahren entstanden ist, die 
mit dem Verladen durch Dritte verbunden 
sind. Die Mitarbeiter des Herstellers, sind 
laut Urteil als „Dritte“ anzusehen. Da der 
Absender die Ware besser als der Fahrer 

kennt, braucht der Frächter die Ladung 
auch nicht auf „Beförderungssicherheit“ 
zu überprüfen. Der Oberste Gerichtshof 
entschied daher, dass den Fahrer keine 
Schuld trifft und er daher auch nicht haftet.

(OGH 18.02.2013, 7 Ob 5/13f)
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Deutschland: Neue Lkw-Mautsätze ab 2015 
mit eigener Mautkategorie Euro VI geplant

Nach derzeitigem Stand sind folgende Mautsätze in Deutschland geplant:

Ebenso sind folgende weitere Schritte in Deutschland geplant:
•	 Juli 2015: Erweiterung der Mautpflicht auf Bundesstraßen
•	 Oktober 2015: Absenkung der Mautpflicht auf Lkw ab 7,5 t 
•	 Januar 2016: Einführung der Pkw-Maut
•	 Juli 2018: Erweiterung der Mautpflicht auf sämtliche Bundesfernstraßen für Lkw
Wir werden Sie dazu weiter informieren!

Deutschland: EuGH Vorabentscheidung 
hinsichtlich Energiebesteuerung

Das IRU-Sekretariat hat die IRU-
Mitglieder zuletzt am 4. April 2013 
über die Vorgehensweise der deut-
schen Zollbehörden informiert 
(CLTM/BR1475), eine Energiesteu-
er auf Kraftstoff zu erheben, der in 
einem anderen EU-Mitgliedstaat er-
worbenen wurde und sich in einem 
Tank befindet, der kein „Hauptbe-
hälter“ ist. 

Diese Praxis führte zu Fällen von 
Doppelbesteuerung, da Transport-
unternehmen die Energiesteuer 
in Deutschland zusätzlich zu den 
bereits an der Zapfsäule im Er-
werbsmitgliedstaat bezahlten Ver-

brauchssteuern entrichten muss-
ten. Diese Praxis basierte auf der 
Auslegung der deutschen Behör-
den von Artikel 24 der aktuellen 
EU-Energiebesteuerungsrichtlinie 
(2003/96/EG), wonach Fahrzeu-
gen, die in einem EU-Mitgliedstaat 
betankt werden, die Einreise in ei-
nen anderen Mitgliedstaat gestattet 
ist, ohne weitere Kraftstoffsteuern 
entrichten zu müssen, sofern die 
betroffenen Fahrzeuge mit einem 
„Hauptbehälter“ ausgestattet sind.

„Hauptbehälter“ sind in der Richtli-
nie als „vom Hersteller fest eingebau-
te Behälter“ definiert. Für die deut-

schen Zollbehörden galten daher alle 
Behälter, die nicht vom Hersteller im 
Rahmen der Produktion des Fahr-
zeugs eingebaut wurden, nicht als 
„Hauptbehälter“. 

Im Rahmen eines Streitfalles zwischen 
einem deutschen Transportunterneh-
men und den deutschen Zollbehör-
den hinsichtlich der Energiebesteu-
erung ersuchte der Bundesfinanzhof 
den Europäischen Gerichtshof um 
eine Vorabentscheidung (Rechtssache 
C-152/13) betreffend die Auslegung 
des Begriffes „Hauptbehälter“ (Art. 
24 Abs. 2 der Energiebesteuerungs-
richtlinie). 
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Am 10. September veröffentlich-
te der Europäische Gerichtshof 
schließlich seine Vorabentschei-
dung und befand Folgendes: 
„Der Begriff ‚Hauptbehälter‘ im Sin-
ne von Art. 24 Abs. 2 erster Gedan-
kenstrich der Richtlinie 2003/96/EG 
[...] ist dahin auszulegen, dass er Be-
hälter, die in Nutzfahrzeugen fest ein-
gebaut und zu deren unmittelbarer 
Kraftstoffversorgung bestimmt sind, 
auch dann erfasst, wenn sie von einer 
anderen Person als dem Hersteller 
eingebaut wurden [...].“ 

Zur Begründung seines Standpunk-
tes führte der Gerichtshof Folgendes 
an: 
□ Im wirtschaftlichen und techni-
schen Kontext ist es heutzutage üb-
lich, dass die Herstellung von Nutz-
fahrzeugen in mehreren Etappen 
erfolgt, wobei der Hersteller nur das 
Fahrgestell und die Fahrerkabine her-
stellt und die übrigen Fahrzeugteile 
anschließend von spezialisierten Un-
ternehmen eingebaut werden. Das-
selbe Prinzip wird bei dem Einbau 
von Kraftstoffbehältern befolgt. 
□ In einem Mitgliedstaat in den 
steuerrechtlich freien Verkehr über-
geführter, in den Kraftstoffbehältern 
von Fahrzeugen enthaltener Kraft-
stoff, ist in einem anderen Mitglied-
staat von der Verbrauchsteuer befreit, 
„um den freien Verkehr von Personen 
und Waren nicht zu beeinträchtigen 
und Doppelbesteuerungen zu ver-
meiden“. 
□ Allerdings sind bei der Auslegung 
einer Unionsvorschrift nicht nur ihr 
Wortlaut, sondern auch ihr Zusam-
menhang und die Ziele zu berück-
sichtigen, die mit der Regelung, zu 
der sie gehört, verfolgt werden. Zu-
dem ist bei verschiedenen möglichen 
Auslegungen einer Vorschrift des 
Unionsrechts derjenigen der Vorzug 
zu geben, die die praktische Wirk-
samkeit der Vorschrift zu wahren ge-
eignet ist. 
□ Es ist irrelevant, ob der Kraft-
stoffbehälter in das betreffende 

Fahrzeug durch den Hersteller oder 
durch einen Dritten fest eingebaut 
worden ist. Vielmehr ist von Bedeu-
tung, ob dieser Behälter zur unmit-
telbaren Versorgung des Fahrzeugs 
mit Kraftstoff für seinen Antrieb 
und gegebenenfalls für den Betrieb 
seiner Kühlanlage oder sonstigen 
Anlagen dient. 

Diese Vorabentscheidung des Ge-
richtshofes der EU wird vor allem 
zwei Konsequenzen haben: 

a) Sobald die Auslegung von Arti-
kel 24 vom Bundesfinanzhof bestä-
tigt wurde, können die deutschen 
Zollbehörden keine Energiesteuer 
mehr auf Kraftstoff erheben, der 
in einem anderen Mitgliedstaat er-
worben wurde und in Kraftstoffbe-
hältern enthalten ist, die von einer 
anderen Person als dem Hersteller 
eingebaut wurden. 

b) Tatsächlich wird diese Auslegung 
von Artikel 24 durch den Gerichts-
hof der EU alle EU-Mitgliedstaa-
ten, die womöglich geneigt gewesen 
wären, dem deutschen Beispiel zu 
folgen, davon abhalten, Kraftstoff 
zu besteuern, der in einem anderen 
Mitgliedstaat erworben wurde und 
in Kraftstoffbehältern enthalten 

ist, die von einer anderen Person als 
dem Hersteller eingebaut wurden. 

MASSNAHMEN 

Das IRU-Sekretariat wird die endgül-
tige Entscheidung des Bundesfinanz-
hofes verfolgen und Möglichkeiten 
für Erstattungen oder Entschädigun-
gen für EU-Transportunternehmen 
untersuchen, die Opfer dieser Praxis 
wurden. Bis zur Bestätigung der 
Vorabentscheidung des Gerichts-
hofes der EU durch den Bundes-
finanzhof sollten einstweilen stets 
Dokumente (Fahrzeugzulassungs-
dokument, Bescheinigung über 
die technische Überwachung, Er-
klärung des Herstellers usw.) mit-
geführt werden, die belegen, dass 
Kraftstoffbehälter, die nicht vom 
Hersteller eingebaut wurden, den 
Vorgaben des Herstellers sowie den 
geltenden technischen und sicher-
heitsrelevanten Anforderungen 
entsprechen.“

Aus Sicht der Transporteure ist diese 
Vorabentscheidung äußerst positiv zu 
bewerten, wir ersuchen Sie dennoch 
der Handlungsanweisung der IRU 
bis zur endgültigen Bestätigung zu 
folgen!Fo
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Frankreich: Verbringung regelmäßiger 
wöchentlicher Ruhezeit im Lkw

Wir haben vor Kurzem (Schreiben 
vom 04.07.2014) über die Problema-
tik der Abhaltung von wöchentlichen 
Vollruhezeiten in der Schlafkabine in 
Belgien und Frankreich berichtet.
Aktuell ist zu ergänzen, dass nun 
auch in Frankreich mit Gesetz vom 
11.07.2014 in der Schlafkabine abge-
haltene Vollruhezeiten (ab 45 h) ver-
boten sind (http://www.assemblee-

ationale.fr/14/ta/ta0367.asp). Das 
Gesetz ist am 12.07.2014 in Kraft 
getreten, sodass damit gerechnet wer-
den muss, dass ab dem 12.07.2014 
derartige Ruhezeiten in der Schlafka-
bine sanktioniert werden. Die Strafe 
beträgt bis zu Euro 30.000 und ist an 
das Unternehmen gerichtet.

Die Unternehmen sollten daher drin-
gend auf diese Situation hingewiesen 
werden mit der Empfehlung, ihre 

Lenker derzeit lediglich verkürzte 
Ruhezeiten (weniger als 45  h und 
mindestens 24 h) in der Schlafkabine 
abhalten zu lassen, nicht jedoch Voll-
ruhezeiten.
Derzeit ist eine intensive politische 
Diskussion innerhalb der EU zu 
diesem Thema im Gange, in welche 
sich auch die IRU kürzlich mit zahl-
reichen Argumenten gegen die Vor-
gangsweise/Strafpraxis einzelner Mit-
gliedstaaten intensiv eingebracht hat.

Umsetzungsfristen Italiens für die Weiterbildung 
von Berufskraftfahrern 

Wir haben Ihnen einen Erlass des 
bmvit in Bezug auf die Umsetzungs-
fristen Italiens für die Weiterbildung 
von Berufskraftfahrern weitergeleitet. 

Es wird darauf hingewiesen, dass 
Italien von der in der Richtlinie RL 

2003/59/EG vorgesehenen Mög-
lichkeit Gebrauch gemacht hat und 
die Übergangsfrist für die Strafbar-
keit verlängert hat. Somit sind ita-
lienische Berufskraftfahrer erst ab 
10.09.2015 (D-Lenker) beziehungs-
weise ab 10.09.2016 (C-Lenker) 
strafbar, da Italien nunmehr spätere 

Umsetzungsfristen als Österreich für 
die erste Weiterbildung von Lenkern 
mit erworbenen Rechten festgelegt 
hat. 
Diese Regelung gilt für alle Lenker 
auf italienischem Gebiet und für 
Lenker mit italienischem Führer-
schein auch in Österreich.

Italien: Mindesttarife für Straßengütertransport 
sind wettbewerbswidrig

Der EuGH hat ein Urteil gefällt, das 
auch manche österreichischen Trans-
porteure betreffen könnte:

In Italien besteht eine Regelung, 
der gemäß im Straßengüterverkehr 
das vom Auftraggeber geschuldete 
Entgelt nicht unter den Mindest-
betriebskosten des Kraftverkehrs-
unternehmens liegen darf. Dazu ist 
anzumerken, dass sich diese Min-
destbetriebskosten nicht für jedes 
Unternehmen einzeln bemessen (also 

nicht die tatsächlichen Mindestbe-
triebskosten jedes einzelnen Unter-
nehmers sind), sondern im Rahmen 
einer Branchenvereinbarung festge-
legt werden, die von Verbänden der 
Kraftverkehrsunternehmen und von 
Verbänden der Nutzer von Beförde-
rungsleistungen getroffen werden.

Unter den genannten Umständen 
ist die italienische Regelung wett-
bewerbswidrig und somit mit EU-
Recht nicht vereinbar.

Der EuGH kommt zu folgendem 
Spruch:
Art. 101 AEUV in Verbindung mit 
Art. 4 Abs. 3 EUV ist dahin auszu-
legen, dass er einer nationalen Rege-
lung wie der in den Ausgangsverfahren 
fraglichen entgegensteht, nach der die 
Preise im gewerblichen Güterkraft-
verkehr nicht unter den Mindestbe-
triebskosten liegen dürfen, die von 
einer Stelle festgelegt werden, die sich 
im Wesentlichen aus Vertretern der 
betroffenen Wirtschaftsteilnehmer zu-
sammensetzt.
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Ungarn: Geändertes Fahrverbot seit September 

Die Sommerregelung des Wochen-
endfahrverbots in Ungarn hat am 31. 
August geendet.

Seit September gilt generell für 
Schwertransporte (über 7,5 t) das fol-
gende Wochenendfahrverbot: 
Samstag von 22 bis Sonntag 22 Uhr
Das Verbot bezieht sich sowohl auf 
nationale, als auch auf internationale 

Schwertransporte (über 7,5 t).
Es ist auch verboten, von der Grenze 
bis zum Standort oder Ablagerungs-
platz zu fahren, da diese Begünsti-
gung immer nur für Juli und August 
gilt.

Lettland: Seit 1. Juli 2014 Mautpflicht

Seit 1. Juli 2014 gibt es in Lettland 
eine Maut für alle im Straßengüter-
verkehr eingesetzten Fahrzeuge und 
Fahrzeugkombinationen über 3,5 
Tonnen zulässigem Gesamtgewicht 
für die Benutzung der wichtigsten 
Hauptverkehrsstraßen (Autobahnen) 
des Landes.

Die Maut kann auf  Tages-, Wochen-, 
Monats- oder Jahresbasis bezahlt wer-
den. 
Fahrzeuge über 3,5 Tonnen und bis 
zu zwölf Tonnen zulässigem Gesamt-
gewicht zahlen unabhängig von der 
Emissionsklasse eine Maut zwischen 
8 Euro/Tag und 484 Euro/Jahr. Für 
Fahrzeuge über zwölf Tonnen zuläs-
sigem Gesamtgewicht werden je nach 

Emissionsklasse und Anzahl der Ach-
sen Mautgebühren zwischen 8 Euro/
Tag und 925 Euro/Jahr erhoben. 

Gezahlt werden kann die Maut auf 
elektronischem Weg über die Website 
www.lvvignette.eu oder direkt an den 
Terminals der Betreibergesellschaft 
„Road Traffic Safety Directorate“.

Österreichische Fahrerqualifizierung – 
Anerkennung in Polen

Nachfolgende Info wurde vom AWC 
Warschau ausgegeben im Hinblick 
auf die Anerkennung österreichischer 
Weiterbildungsbestätigungen (C95) 
in Polen.

Ein polnischer Lenker (mit polni-
schem Führerschein) kann zwar die 
Weiterbildung in Österreich absol-
vieren, aber sie wird in Polen von 
der zuständigen Behörde nicht aner-
kannt.
 
In Polen wird die Eintragung in den 
Führerschein, der Code 95, von der 
zuständigen Führerscheinbehörde 
(Landrat) aufgrund des polnischen 
Fahrerqualifizierungsnachweises vor-
genommen, welcher die Absolvie-

rung der Weiterbildung in einem 
Schulungszentrum in Polen bestätigt. 
Ein Fahrerqualifizierungsnachweis, 
welcher die Absolvierung der Weiter-
bildung außerhalb Polens bestätigt, 
darf in Polen keine Grundlage für 
die Eintragung in den Führerschein 
sein. Die für den polnischen Lenker 
(mit polnischem Führerschein und 
Hauptwohnsitz in Polen) zuständige 
polnische Behörde (Landrat) wird 
daher die Eintragung in den Führer-
schein aufgrund eines in Österreich 
ausgestellten Fahrerqualifizierungs-
nachweises, welcher die Absolvierung 
der Weiterbildung in Österreich be-
stätigt, nicht vornehmen. Sowohl ein 
polnischer Landrat als auch eine an-
dere polnische Behörde darf keinen 
polnischen Fahrerqualifizierungs-
nachweis ausstellen aufgrund eines 

Dokumentes, welches die Absolvie-
rung der Weiterbildung in Österreich 
bestätigt.
 
Ein polnischer Landrat kann aber 
die Eintragung des Code 95 in den 
polnischen Führerschein nur dann 
vornehmen, wenn ein polnischer 
Lenker eine im österreichischen 
Führerschein oder in der Karte der 
Fahrerqualifikation (gemäß Art. 11 
der Direktive 2006/126 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über 
den Führerschein) eingetragene Code 
95 besitzt.Fo
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Russland: Aktuelle Situation im 
Carnet TIR-Verfahren

Die Verhandlungen der IRU (In-
ternational Road Transport Union) 
mit Behördenvertretern der Rus-
sischen Föderation in Genf führ-
ten nun zu einem ersten Teilerfolg. 
Das Carnet TIR kann aufgrund des 
Verhandlungsergebnisses vorerst 
bis 30.11.2014 weiter verwendet 
werden, dennoch bleibt die Carnet 
TIR-Problematik weiterhin ungelöst. 

Aufgrund der kurzfristigen Ankün-
digung der Verlängerung seitens der 
russischen Zollbehörde (FCS) ist in 
den nächsten Tagen weiterhin mit 
Problemen bei der Abfertigung von 
Transporten, die mit Carnets TIR 
durchgeführt werden, zu rechnen. 

Aufgrund der Spannungen zwischen 
Russland und Ukraine werden nun 
die ukrainischen Zollbehörden seit 2. 
Oktober 2014 zusätzliche nationale 

Zollgarantien von jenen russischen 
Transporteuren verlangen, die jene 
von der ASMAP ausgestellte CAR-
NET TIR-Dokumente verwenden!
Dabei handelt es sich lt. Auskunft der 
ukrainischen Zollbehörden um eine 
temporäre Maßnahme, die sich aus-
schließlich auf ASMAP CARNET 
TIR-Dokumente bezieht. Andere 
ausgebende Verbände bzw. CARNET 
TIR-Dokumente sind – lt. Auskunft 
– davon nicht betroffen!

Lieferung von Lebensmitteln über Serbien 
nach Russland

Das Thema „Umgehung des Im-
portverbotes“ hat – beflügelt durch 
diverse Pressemeldungen und miss-
verständliche Aussagen – tatsächlich 
einiges an Wellen geschlagen. Auch 
wir werden mit Anfragen zu dieser 
Problematik überhäuft. 
Selbstverständlich (die russischen 
„Gegensanktionen“ würden sich 
sonst von vornherein ad absurdum 
führen) ist es nicht möglich, Waren 
aus den von der Importsperre betrof-
fenen Ländern nach einem einfachen 
Umpacken dennoch nach Russland 
zu liefern. 
Durch Minimalbehandlungen wie 
Umverpacken, Durchsieben, Ume-
tikettieren oder Ähnliches ist keine 
ausreichende Weiterverarbeitung-
stiefe für eine Änderung des Ur-
sprungslandes gegeben. Die serbische 
Rechtslage ist dabei ähnlich eindeu-
tig wie in anderen Ländern. In Rück-
sprache mit unseren Kollegen im AC 
Belgrad können wir Ihnen mitteilen, 
dass serbischer Ursprung ab einer lo-

kalen Wertschöpfung von 51 Prozent 
erzielt wird. 
Die Verarbeitungsschritte, die für 
eine überwiegend lokale Wertschöp-
fung nötig sind, unterscheiden sich 
von Produkt zu Produkt (je nach In-
haltsstoffen etc.). Die zuvor genann-
ten Verarbeitungsschritte („verpa-
cken und etikettieren“) sind jedoch 
keinesfalls ausreichend. Noch ein 
praktischer Anhaltspunkt hierzu: In 
der Regel geht eine Änderung des 
Ursprungs mit einer Änderung der 
Zolltarifnummer des betreffenden 
Produkts (das nach der Weiterverar-
beitung eben nicht mehr dasselbe ist) 
einher. 

Wenn – in unserem Fall in Serbien 
– keine ausreichende Weiterverar-
beitung vorgenommen wird, han-
delt es sich um Re-Exporte. Diese 
sind nach derzeitiger Rechtslage aus 
den in der russischen Sanktionsliste 
erwähnten Ländern verboten. Die 
russischen Zollbehörden sind per 
Erlass zu strengen Kontrollen ver-
pflichtet, und Russland hat dafür in 
Frage kommende Länder (insbes. in 

der Zollunion) explizit vor derartigen 
Umgehungsversuchen gewarnt. Die 
serbische Regierung hat in diesem 
Zusammenhang angekündigt, die 
Warenexporte nach Russland genau 
zu prüfen, da man eine Belastung 
des Verhältnisses zu Russland durch 
Probleme in diesem Bereich in jedem 
Fall vermeiden möchte.
Die Überprüfung des Ursprungs der 
Importwaren erfolgt anhand des für 
Russland obligatorischen Ursprungs-
zeugnisses. Die gelisteten Waren 
sind darüber hinaus anhand Zollta-
rifnummer und Warenbezeichnung 
definiert. All diese Angaben werden 
vom Zoll kontrolliert. 

Nähere Infos dazu finden Sie auf 
unserer Website unter 
www.wko.at/stmk/transporteure 
oder bei Fragen steht Ihnen auch 
unsere Außenhandelsstelle in 
Moskau gerne zur Verfügung.
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Tschechien: Gültigkeit einer Mautbox 

Mittels der Novelle Nr. 196/2012 
zum Gesetz Nr. 13/1997 Slg. über 
den Straßenverkehr wurde das Ver-
fallen der Kaution für die Mautbox 
reguliert (§22 c) Abs. 6). Die Novelle 
trat am 01.09.2012 in Kraft.
„Die Kaution verfällt, falls innerhalb 
eines Jahres die registrierte Mautbox 
nicht übernommen wird bzw. falls 
ein Jahr lang keine Transaktion statt-
findet, das Gerät nicht dem Mautbe-
treiber retourniert wird oder falls die 
registrierten elektronischen Geräte 
beschädigt oder funktionslos retour-
niert werden. Die verfallenen Kautio-

nen sind Einnahmen des Staatsfonds 
für Verkehrsinfrastruktur.“
Sobald die Mautboxen nicht lang-
fristig benutzt werden, sollen diese 
rechtzeitig an den Distributions- (im 
Fall der Pre-pay-Mautoboxen) oder 
Kontaktstellen (im Fall der Post-pay-
Mautboxen) – mindestens im letzten 
Monat vor dem Fristablauf – abge-
geben werden. Die Mautbox muss 
unbeschädigt sein und dazu auch das 
Original von Fahrzeugbrief oder Zu-
lassungsschein vorgelegt werden.
Es ist empfehlenswert, sich im Self-
Care-Bereich auf der Webseite www.
mytocz.cz zu registrieren und hier die 
aktuelle E-Mailadresse angeführt zu 

haben. Nach der Eingabe der Num-
mer der gültigen Mautbox, wird der 
Mautboxinhaber ca. 2 Monate vor 
dem Kautionsverfallen per E-Mail 
über das sich nähernde Ablaufdatum 
informiert.

Bei weiteren Fragen ist Herr 
Jan Cimerman von der Außenhan-
delsstelle Prag gerne für Sie da.
Österreichisches Außenwirt-
schaftsCenter Prag; 
Krakovská 7, P. O. Box 493
111 21 Praha 1
T +420 222 210 255
F +420 222 211 286
prag@wko.at
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Übereinstimmung der Führerscheinnummer 
mit jener auf der Fahrerkarte

Aufgrund von in den letzten Wochen 
zahlreich eingegangenen Anfragen 
zum Thema „Übereinstimmung der 
(aktuellen) Führerscheinnummer 
mit jener auf der Fahrerkarte zum 
digitalen Kontrollgerät“ wurde eine 
entsprechende Bitte um Klarstellung 
an die betroffenen Ministerien BM-
VIT/BMI gerichtet und weiters auch 
einen Diskussionsprozess innerhalb 
der EU gestartet. 

Nun ist die Antwort des BMVIT/
BMI dazu eingegangen, welche das 
Problem zumindest auf nationaler 

Ebene entschärfen und für den be-
trieblichen Alltag eine brauchbare 
Lösung darstellen sollte.
Es braucht somit nach Auffassung der 
Vollzugsbehörden (nach Neuausstel-
lung des Führerscheins) weder eine 
neue Fahrerkarte beantragt werden, 
noch stellt die Diskrepanz der Num-
mern nach Ausstellung eines neuen 
Führerscheins eine sanktionierbare 
Verwaltungsübertretung dar.
Selbstverständlich wird auch auf eu-
ropäischer Ebene die Entwicklung 
weiterverfolgt und eine zufriedenstel-
lende Lösung vorangetrieben. Die im 

Infomail des BMI genannten Argu-
mente sollten auch bei Straßenkon-
trollen in den anderen EU-MS zum 
gewünschten Ergebnis führen.

Sollte es im Ausland nachweislich 
zur Einhebung von Strafen/Sicher-
heitsleistungen etc. kommen, bittet 
die Fachgruppe um Bekanntgabe, 
um auch gegenüber der EU die Pro-
blematik bestmöglich darstellen zu 
können. 

E-Mail an: 
befoerderung.gueter@wkstmk.at

Tankkartendiebstahl und seine Folgen

Wir weisen erneut darauf hin, dass 
es immer wieder zu Einbrüchen 
mit nachfolgenden Diebstählen von 
Diesel mit „geklonten“ Tankkarten 
kommt.  Organisierte Banden bre-
chen meist an Wochenenden in ab-
gestellte Fahrzeuge ein und stehlen 
Tankkarten. Solche Vorfälle kommen 
in ganz Österreich vor! 
Lassen Sie daher Tankkarten nicht 
in unbewachten Fahrzeugen! Ebenso 
sollte der PIN-Code keinesfalls  ge-
meinsam mit der Tankkarte aufbe-
wahrt werden!

Dr. Schärmer hat in der Zeitschrift 
StraßenGüterVerkehr zum Thema 
„Missbrauch der Tankkarte“ einen 
Artikel verfasst. Hierin weist Dr. 
Schärmer darauf hin, dass der Ver-
lust einer Tankkarte schwerwiegende 
Folgen haben kann, da Kartenverlus-
te oft erst einige Zeit später entdeckt 
werden. Bis zum Einlangen der Ver-
lustanzeige bei der Mineralölgesell-
schaft haftet der Karteninhaber für 
die damit verbundenen Schäden (Be-
tankungen).

Hier ein Auszug aus dem 
Artikel:

In den allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen wird dem Karteninhaber 
meist die Verpflichtung auferlegt, 
die Personal Identification Number 
(PIN) geheim zu halten und diese 
Verpflichtung auch auf den jeweili-
gen Kartenbenützer (Fahrer) zu über-
binden. Der PIN-Code darf nicht 
auf der Karte vermerkt werden und 
ist aus Sicherheitsgründen getrennt 
von der Karte aufzubewahren. In den 
meisten AGB ist eine Haftung des 
Kunden für jede nicht vertragsgemä-
ße oder missbräuchliche Verwendung 
der Karte festgelegt.
Ein Verlust oder Diebstahl der Karte 
muss unverzüglich dem Mineralöl-
unternehmen angezeigt werden. Erst 
mit Ablauf des Tages, an dem die Ver-
lustanzeige beim Mineralölbetreiber 
einlangt, endet die Haftung des Kun-
den für diese Karte. Weiters wird der 
Karteninhaber verpflichtet, zusätzlich 
eine Verlust- oder Diebstahlsanzeige 
bei der Polizei vorzunehmen. Wird 

eine derartige Verlust- oder Dieb-
stahlsanzeige nicht vorgenommen, 
wird der Haftungszeitraum erweitert.

Sorgfaltspflicht bei der 
Verwahrung
Der Karteninhaber muss alle zumut-
baren Maßnahmen ergreifen, um 
einen Verlust, Diebstahl und damit 
verbundenen Schaden zu verhindern. 
Die pflichtwidrige Verwahrung der 
Tankkarte führt jedenfalls zur vollen 
Haftung des Karteninhabers. Meist 
ist in den AGB nicht geregelt, wie 
die Karte richtig zu verwahren ist. 
Meist wird dem Karteninhaber jede 
Haftung für Diebstahl und Verlust 
auferlegt. Aus diesem Grund müssen 
die Fahrer angewiesen werden, dass 
sie die Karte keinesfalls in der Fahrer-
mappe im Fahrzeug hinterlassen. Fo
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BMVIT-Erlass hinsichtlich Fahrerqualifizierungsnachweis 
für Lenker einer Müllerei

Das BMVIT hat in einem Erlass 
hinsichtlich Fahrerqualifizierungs-
nachweis für Lenker einer Müllerei 
Folgendes klargestellt: Das Abholen 
von Getreide vom Landwirt und 
der Transport zur Mühle durch ei-
nen Lenker der Mühle fällt unter die 
Handwerkerregelung gemäß § 19 
Abs. 3 Z 7 GütbefG, da das Getreide 

das Material ist, das der Müller zur 
Ausübung seines Berufes, dem Mah-
len von Mehl, verwendet. Jedoch fällt 
der Transport von Mehl zu den Kun-
den nach Ansicht des BMVIT nicht 
unter diese Ausnahmeregelung, da 
Mehl eben kein Material und auch 
keine Ausrüstung ist, die vom Lenker 
zur Ausübung seines Berufes verwen-

det wird; bei der Auslieferung von 
Mehl ist von Werkverkehr gemäß § 
1 Abs. 1 Z 2 GütbefG auszugehen, 
sofern alle Voraussetzungen des § 
10 Abs. 1 GütbefG erfüllt sind. Die 
betreffenden Lenker einer Mühle be-
nötigen somit einen Fahrerqualifizie-
rungsnachweis gemäß § 19 GütbefG.

Wöchentliche Ruhepausen im Lkw – BMVIT-Rechtsansicht
Auch das BMVIT vertritt die An-
sicht, dass nur reduzierte wöchent-
liche Ruhezeiten sowie tägliche 
Ruhezeiten in der Schlafkabine des 
Fahrzeugs abgehalten werden dürfen 
und dass das Verbringen der regel-
mäßigen wöchentlichen Ruhezeit im 
Fahrzeug nicht zulässig ist.

Diese Interpretation führt nun zu 
weiteren Fragestellungen, vor allem 
im Hinblick auf dazugehörige Kon-

trollen und Nachweis-
verpflichtungen. Dies 
ist – wie auch in den 
Fällen von Frankreich 
und Belgien – nach wie 
vor ungelöst. Die WKÖ 
(AISÖ auf europäischer 
Ebene) ist bemüht hier 
entsprechende Infos be-
reitzustellen, sobald die-
se vorliegen.

Neuer CMR-Frachtbrief – Formulare für Laser-/Inkjet-Drucker
Der Fachverband Güterbeförderung 
bietet ab sofort, neben den bewähr-
ten CMR-Frachtbriefen (Nationales 
Beförderungspapier, CMR 4-fach/5-
fach inkl./exkl. Palettentausch), nun 
auch CMR-Vordrucke für den Dru-
cker (Laser/Inkjet) an:

•	 CMR-Frachtbrief mit Paletten-
tausch für Laser- und Inkjet-Dru-
cker 

•	 Lose Einzelblatt 
•	 Mindestabnahme 200 Stück       

(=1 Paket) 

•	 Inklusive Ausfüllmaske (PDF)
•	 Preis: 15 Euro / Paket  (exkl. USt. 

+ Versand)

Eine Übersicht über die jeweiligen 
CMR-Varianten finden Sie unter 
www.dietransporteure.at

Neue Carnet TIR-Preise
Aufgrund einer Preisreduktion durch 
die IRU kann Ihnen die AISÖ die 
4-Blatt-Carnets TIR ab sofort güns-
tiger anbieten.

Preise gültig seit 14. Juli 2014:
4 Blatt 43 Euro / AISÖ-Mitglieder 40 Euro 
(bisheriger Preis 51 Euro / AISÖ-Mitglieder 48 Euro)
6 Blatt 69 Euro / AISÖ-Mitglieder 63 Euro
14 Blatt 93 Euro / AISÖ-Mitglieder 88 Euro
Nähere Infos unter www.aisoe.at Fo
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Neue AMS-Förderung der Weiterbildung der Beschäftigten

Diese neue AMS-Förderung zur Wei-
terbildung der Beschäftigten wird die 
bisher über den ESF geförderte Wei-
terbildungsförderung der Beschäftig-
ten (kurz „QfB“) ab 2015 ersetzen 
und rein national finanziert werden. 
Das AMS wird sich aus der ESF-För-
derung zurückziehen. 

Im Rahmen des „Betrieblichen Im-
pulsprogramms 2015 – 2017“ wird 
das AMS – in Fortsetzung der aus-
gelaufenen Instrumente „Qualifizie-
rungsberatung“ und „Flexibilitäts-
beratung“ – neben der QBN auch 
Betriebsberatungsinstrumente an-
bieten. Die konkrete Ausgestaltung 
dieser Instrumente ist gerade in Dis-
kussion. Für das gesamte Betriebliche 
Impulsprogramm (QBN und Bera-
tungsinstrumente) ist ein jährlicher 
Budgetrahmen von 25 Mio. Euro 
vorgesehen. Das entspricht in etwa 
der Höhe, die das AMS auch im Fall 
der ESF-Förderung zur Verfügung 
gehabt hätte.

Die Eckpunkte der neuen 
QBN-Zielgruppen:
•	 Arbeitnehmer/-innen mit höchs-

tens Pflichtschulabschluss
•	 Arbeitnehmer/-innen mit Lehrab-

schluss bzw. berufsbildender mitt-
lerer Schule

•	 Arbeitnehmer/-innen ab 45

Förderhöhe: 50 % der Kurskosten
Mindestdauer der Ausbildung: 24 
Maßnahmenstunden

Personalkosten sind für Ausbildun-
gen ab der 32. Maßnahmenstunde 
förderbar.

Die Richtlinie gilt ab 01.01.2015 für 
Qualifizierungen bis 31.12.2017.

Es ist erfreulich, dass Arbeitnehmer 
ab 45 auch künftig ohne weitere Ein-
schränkungen förderbar sein werden. 
Die Mindestdauer der Weiterbildun-
gen wurde von 16 auf 24 Stunden 
hinaufgesetzt, dies stellt einen Kom-
promiss mit der Arbeitnehmerseite 
dar. Qualifizierungsverbünde werden 
auch in Zukunft möglich sein, aller-
dings wird auch hier die Förderung 
auf die oben genannten 3 Zielgrup-
pen beschränkt sein.

Die Arbeitnehmerseite bestand da-
rauf, dass das Instrument hinsicht-
lich ihrer Wirksamkeit umfassend 
evaluiert wird. Daher gibt es zu den 
einzelnen Zielgruppen künftig auch 
Indikatoren, anhand derer die Wirk-
samkeit überprüft werden wird, diese 
werden im Begehren bereits abgefragt 
werden. Die Indikatoren sind zum 
Teil sehr allgemein gehalten (Verbes-
serung von Basiskompetenzen, fach-
liche Spezialisierung), nur bei den 
Frauen sind die Indikatoren ziemlich 
streng, nach langen Diskussionen 
gibt es nun neben dem Indikator 
(10  % höhere Entlohnung) auch 
noch 2 weitere Indikatoren (Wech-
sel auf einen höherwertigen Arbeits-

platz, Erleichterung des Wiederein-
stiegs nach einer familiär bedingten 
Unterbrechung).

Personalaufstockung und 
Verlängerung des Fachkräfte-
stipendiums

Im Paket mit der QBN beschloss das 
AMS-Präsidium weiters 
•	 eine Aufstockung des AMS-Perso-

nals um 200 Personen: 
 	 Die Aufstockung wird in 3 Schrit-

ten realisiert werden (01.09.2014: 
+100, 01.01.2015: +50, 
01.06.2015: +50). Entsprechend 
der Forderung der Arbeitgeber-
kurie wurde festgehalten, dass die 
Aufstockung bei günstiger Ar-
beitsmarktentwicklung durch die 
bevorstehenden Pensionierungen 
kompensiert wird. Die Imple-
mentierung einer Kundenkon-
takthistorie mit systematischem 
Auslastungscontrolling wird 
schnellstmöglich realisiert.

•	 Die Verlängerung des Fachkräfte-
stipendiums bis 2017, wobei die 
Berufsliste, in der die förderbaren 
Ausbildungen enthalten sind, bis 
Herbst überarbeitet wird.

Nähere Informationen bekommen 
Sie bei Ihrer AMS-Zweigstelle.

In der Sitzung des AMS-Präsidiums am 01.07.2014 – nach langen Diskussionen – erzielte Einigung 
über die ab 2015 geltende neue AMS-Förderung der Weiterbildung der Beschäftigten in Betrieben 
(kurz „QBN“).
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Ersthelfer – 
Auslaufen der Übergangsregelung für die Ausbildung

Mit 01.01.2015 läuft eine Übergangs-
frist für die Ausbildung von Ersthel-
fern (§ 40 Arbeitsstättenverordnung 
– AStV) in Arbeitsstätten mit 1–4 
Arbeitnehmern aus. Die verpflich-
tende Bestellung von Ersthelfern, die 
für Arbeitsstätten ab 5 Arbeitnehmer 
schon bisher galt, wurde mit 1. Jän-
ner 2010 infolge europarechtlicher 
Vorgaben auch auf Arbeitsstätten mit 
1–4 Arbeitnehmer erweitert. Um sol-
chen Kleinbetrieben die Möglichkeit 
einzuräumen, sich auf die Neurege-
lung einzustellen, wurde eine sozial-
partnerschaftlich vereinbarte Über-
gangsregel eingeführt, wonach die 
notwenige Ausbildung dieser Erst-
helfer (Absolvierung einer 8-stündi-
gen Erste-Hilfe-Auffrischung) erst ab 
01.01.2015 nachzuweisen ist.

Zusammengefasst gilt fol-
gende Rechtslage (abgeklärt 
durch Korrespondenz/Tele-
fonate zwischen BSTV und 
Leitung/ZAI):
1) 
Arbeitsstätten mit 1–4 Arbeitnehmer
Notwendige Anzahl von Ersthelfern: 
in allen Arbeitsstätten: 
1 Ersthelfer 
Notwendige Ausbildung:
Im Zeitraum zwischen 01.01.2010 
und 31.12.2014 war/ist es ausrei-
chend, wenn Ersthelfer nach dem 
01.01.1998 eine mindestens sechs-
stündige Unterweisung in lebens-
rettenden Sofortmaßnahmen (im 
Sinne des § 6 der Führerscheingesetz-
Durchführungsverordnung, BGBl. II 
Nr. 320/1997) absolviert haben (= 
ursprüngliche EH-Ausbildung).
Diese Ersthelfer müssen in folgen-
dem zeitlichen Rahmen  – je nach-
dem, wann die ursprüngliche EH-
Ausbildung absolviert wurde – eine 
Erste-Hilfe-Auffrischung im Um-
fang von 8 Stunden absolvieren:

•	 Ursprüngliche EH-Ausbildung 
wurde absolviert zwischen 
01.01.1998 und 31.12.2010 (all-
fällige davor liegende Ausbildun-
gen sind nicht anrechenbar).

	 Die Auffrischung muss am 
01.01.2015 absolviert sein. 

•	 Ursprüngliche EH-Ausbildung 
wurde absolviert zwischen 
01.01.2011 und 31.12.2014.

 	 Die Auffrischung muss in jenem 
Monat absolviert sein, welcher 
dem korrespondierenden Monat 
der ursprünglichen EH-Ausbil-
dung entspricht.

Beispiele:
Ursprüngliche EH-Ausbildung im 
Mai 2011 gemacht: Auffrischung 
muss im Mai 2015 absolviert wer-
den.
Ursprüngliche EH-Ausbildung im 
Oktober 2013 gemacht: Auffri-
schung muss im Oktober 2017 ab-
solviert werden.

•	 In den Folgejahren müssen die 
bestellten Ersthelfer entweder 
alle 4 Jahre eine 8-stündige Auf-
frischung oder alle 2 Jahre eine 
4-stündige Auffrischung absolvie-
ren.

•	 Alle Ersthelfer, die ab 01.01.2015 
neu bestellt werden, benötigen 
eine 8-stündige Erste-Hilfe-
Grundausbildung und entweder 
alle 4 Jahre eine 8-stündige Auf-
frischung oder alle 2 Jahre eine 
4-stündige Auffrischung.

2) 
Arbeitsstätten ab 5 Arbeitnehmer
Notwendige Anzahl von Ersthelfern: 
in Büros oder in Arbeitsstätten, in 
denen die Unfallgefahren mit Büros 
vergleichbar sind
•	 bis zu 29 regelmäßig gleichzei-

tig beschäftigte Arbeitnehmer:          

1 Ersthelfer
•	 bei 30 bis 49 regelmäßig gleich-

zeitig beschäftigte Arbeitnehmer: 
2 Ersthelfer

•	 bei je 20 weiteren regelmäßig 
gleichzeitig beschäftigten Arbeit-
nehmern: eine zusätzliche Person

in allen anderen Arbeitsstätten
•	 bis zu 19 regelmäßig gleichzei-

tig beschäftigte Arbeitnehmer:          
1 Ersthelfer

•	 bei 20 bis 29 regelmäßig gleich-
zeitig beschäftigten Arbeitneh-
mern: 2 Ersthelfer

•	 bei je 10 weiteren regelmäßig 
gleichzeitig beschäftigten Arbeit-
nehmern: eine zusätzliche Person

auf Baustellen
•	 bis zu 19 von einem Arbeitgeber 

auf einer Baustelle beschäftigten 
Arbeitnehmern: 1 Ersthelfer

•	 bei 20 bis 29 regelmäßig be-
schäftigten Arbeitnehmern:          
2 Ersthelfer

•	 bei je 10 weiteren regelmäßig von 
einem Arbeitgeber auf einer Bau-
stelle beschäftigten Arbeitneh-
mern: eine zusätzliche Person

Notwendige Ausbildung:
•	 Mindestens 16-stündige Grund-

ausbildung (für D-Lenker in der 
Lenkerausbildung enthalten) 
nach den vom Österreichischen 
Roten Kreuz ausgearbeiteten 
Lehrplänen, oder eine andere, 
zumindest gleichwertige Ausbil-
dung, wie die des Präsenz- oder 
Ausbildungsdienstes beim Bun-
desheer.

•	 Alle 4 Jahre eine 8-stündige Auf-
frischung oder alle 2 Jahre eine 
4-stündige Auffrischung.

Für alle Arbeitsstätten gilt:
Durch organisatorische Maßnahmen 
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Die österreichische Verkehrswirtschaft – neue Ausgabe 2014
Einen aktuellen Überblick über die 
Struktur der österr. Verkehrswirt-
schaft liefert die neue Ausgabe der 
Broschüre – Die österreichische Ver-
kehrswirtschaft – Daten und Fakten 
– Ausgabe 2014. Dargestellt werden 
u. a. Daten zu Bestand, Zulassungen 
oder Transportleistung bei Personen- 
und Güterbeförderungen auf Stra-
ßen, Schienen, Wasserstraßen und 

in der Luftfahrt. Schwerpunkte sind 
weiters vermehrte Differenzierungen 
nach schweren und leichten Last-
kraftwagen sowie Informationen zur 
Kartenausgabe für digitale Tachogra-
fen und zur Schifffahrt. Ein Exkurs 
zu Güterverkehren über wichtige 
europäische Seehäfen ist ebenfalls in 
der neuen Broschüre der Bundesspar-
te Transport und Verkehr enthalten.

Mit Infrastrukturminister Stöger Verkehrsdialog ausbauen

„Mit seinem Wechsel ins Infrastruk-
turministerium steht Alois Stöger 
nicht nur einem der budgetstärksten 
Ressorts in der Bundesregierung vor, 
sondern auch einem Schlüsselres-
sort in Bezug auf die Gestaltung der 
Wettbewerbsfähigkeit des Standortes 
Österreich. Die heimischen Mobi-
litätsunternehmen wünschen ihm 
für seine neue Aufgabe viel Erfolg“, 
so Alexander Klacska, Obmann der 
Bundessparte Transport und Verkehr 
in der Wirtschaftskammer Österreich 

Bundesspartenobmann Klacska: 
Branche freut sich auf konstruktive Zusammenarbeit

(WKÖ) und somit oberster Bran-
chensprecher für mehr als 35.000 
Mitgliedsbetriebe der heimischen 
Verkehrswirtschaft.
„Wir erwarten uns, dass der von sei-
ner Vorgängerin Bures eingeschlage-
ne Weg des Dialogs mit uns von ihm 
aufgegriffen und ausgebaut wird“, 
so Klacska mit Verweis auf die lau-
fenden Verhandlungen für einen flä-
chendeckenden Gesamtverkehrsplan, 
in die die Bundessparte vom Ministe-
rium eingebunden wird.

„Damit wir in so wichtigen Bereichen 
wie Infrastrukturausbau oder Bemau-
tung zu vernünftigen Lösungen kom-
men, sollten wir rasch ins Gespräch 
kommen“, betont Klacska und ver-
weist auf die vehemente und unver-
änderte Forderung der Bundessparte 
nach einem Belastungsstopp für die 
heimische Verkehrswirtschaft. „Um 
die Qualität des Wirtschaftsstand-
ortes Österreich auszubauen, hat es 
Bundesminister Stöger in der Hand, 
die richtigen Weichen zu stellen. In 
diesem Sinne freuen wir uns auf eine 
konstruktive Zusammenarbeit“. 

ist sicherzustellen, dass während der 
betriebsüblichen Arbeitszeit eine im 
Hinblick auf die Anzahl der anwe-
senden Arbeitnehmer ausreichende 
Anzahl an Ersthelfern anwesend ist. 
Ersthelfer kann auch der Arbeitgeber 
selbst sein.

Die AI wird in den Kleinbetrieben 
mit Arbeitsstätten bis 4 Arbeitneh-
mern zunächst nach dem Grundsatz 
„beraten statt strafen“ vorgehen, und 
bei Fehlen der notwendigen Ausbil-
dung nicht sofort strafen. Mitglieds-
betriebe sollten aber dahingehend 
beraten werden, dass sie die notwen-

dige Auffrischung ihrer Ersthelfer 
rechtzeitig so organisieren, dass der 
oben beschriebene Zeithorizont ein-
gehalten werden kann.

Nähere Informationen enthält auch 
die Homepage der Arbeitsinspektion.

Wo finden Kurse statt?
Informationen über die notwendige 
Ausbildung bzw. Kursangebote kön-
nen z. B. bei folgenden Institutionen 
eingeholt werden:
•	 AUVA 
•	 ÖRK 
•	 Samariterbundes 

•	 Johanniter-Unfall-Hilfe Öster-
reich

•	 Malteser Hospitaldienst Austria

Die Erste-Hilfe-Auffrischung kann 
auch durch den Arbeitsmediziner 
ohne Einrechnung in die Präventions-
zeit durchgeführt werden.

Nähere 
Infos finden 
Sie unter 
www.wko.at/verkehr
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Immer wieder sind die steirischen Fräch-
ter erstaunt, wenn sich der Versicherer 
zu Schadensfällen meldet, die einen 
z. B. vermieteten Anhänger oder Sattel-
auflieger betreffen.

Denn passiert in Deutschland oder Spa-
nien ein Unfall mit einem Sattel- oder 
Hängerzug, so wird zwar die Abrech-
nung vom Versicherer des Lkw durchge-
führt, jedoch holt sich dieser bei Vorfällen 
in Deutschland 50 % bzw. bei Vorfällen 
in Spanien 30 % des Schadensbetrages 

GESPANNREGRESS – Achtung bei Vermietung!

Ihre Ansprechpartnerin:
Michaela Schmallegger
Tel.: 050 103 527
Mail: michaela.schmallegger@veritas-versi-
cherungsmakler.at

beim Versicherer des Hängers wieder 
zurück!
Sollten Sie also div. Hänger an Perso-
nen/Unternehmen vermieten, die damit 
in diesen Ländern unterwegs sind, kann 
es mitunter große Auswirkung auf Ihren 
Schadensverlauf (im Hinblick auf die ge-
ringe Prämie bei diesen Kfz) haben!

Diese Vorgangsweise kann auch nicht 
durch besondere vertragliche Vereinba-
rungen umgangen werden, da es sich 
um gesetzliche Bestimmungen handelt.

W
er

bu
ng
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Seminarangebote vom Kitzler Verlag

Haftung und Versicherung beim Gütertransport NEU!
•	 Grundlagen Transportversicherung
•	 Haftung und Pflichten der am Transport Beteiligten
•	 Transportschäden
•	 Versicherungsarten
Was muss eine optimale Versicherung beinhalten, um mögliche Haftungs-
lücken auszuschließen?
Welche Bedeutung haben Transportklauseln und Zusatzvereinbarungen 
beim Abschluss einer Transportversicherung? CMR, Incoterms etc.

Termin: 		 Dienstag,10. Dezember 2014 in Wien 
Referent: 	 Dr. Josef Traxler
Seminarbeitrag: 298 Euro exkl. USt. inkl. BUCHNEUERSCHEINUNG Praxis-
handbuch „Transport von Gütern – Haftung und Versicherung“

Wir dürfen Ihnen wieder einige interessante Veranstaltungen vom Kitzler Verlag vorstellen. Bei Inter-
esse melden Sie sich bitte direkt unter silke.schneider@kitzler-verlag.at an.

Betriebskontrollen durch 
die Arbeitsinspektion 
NEU!
•	 Wer Verantwortung trägt, 

sollte auch wissen wofür!
•	 Die vielfältigen 

Arbeitnehmer/-innen-
Schutzbestimmungen für 
Transportunternehmen und 
die Verladende Wirtschaft

Termine: 
Donnerstag, 20. November 2014 
– Wien
Donnerstag, 27. November 2014 
– Graz

Referent: 
Arbeitsinspektor Ing. Ewald Grof

Seminarbeitrag: 
298 Euro exkl. USt. 
(Termin in Graz in Kooperation 
mit der Wirtschaftskammer 
Steiermark – Mitgliederpreis 
258 Euro exkl. USt.)

CMR-Workshop: Haftung 
und Anwendung 
•	 Versender und Transporteure: 

Haftung und Schutz vor be-
hördlichen Sanktionen 

•	 Frachtbriefe richtig ausfüllen 
•	 Transportschäden – wer haf-

tet? 

Termin: 	
Donnerstag, 27. November 2014 
– Wien

Referent: Dr. Peter Schütz

Seminarbeitrag: 
388 Euro exkl. USt.  inkl. Praxis-
handbuch „Transportrecht“ 

Praxiswissen (Internationale) Logistikverträge 
Aktuelle rechtliche Praxis und Versicherbarkeit 
•	 Vertragspartner Spediteur oder Frachtführer, Rechte und Pflichten der 

Vertragsparteien; 
•	 Unterschiedliche Haftungsgrundlagen Straße, Bahn, Luft, Kombiver-

kehr; 
•	 Haftung und Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse gem. CMR, 

AÖSp, UGBG; 
•	 Rechtswahl, Gerichtsstand, Schiedsklausel, Anspruchsdurchsetzung;
•	 Kombipolizze, Verkehrshaftungsdeckung;
•	 CMR-Versicherung;
•	 SVS-Versicherung (Verbotskunde);
•	 Abgrenzung Transportversicherung zu Verkehrshaftungsversicherung; 
•	 Speditionsauftrag und (Logistik) Nebenleistungen, Vereinbarung „Be-

sonderes Interesse“ (Wertdeklaration, Haftungshöhe, Versicherung); 
•	 Abgrenzung Speditionsvertrag zu Werkvertrag; 
•	 Spezialbereiche Pfandrecht, Zollhaftung, FBL-Ausstellung, „höhere Ge-

walt“ / „Unabwendbares Ereignis“, Kabotage (innerdeutsch vs. CMR); 
•	 Beispielhafte Vertragsklauseln aus aktuellen Logistikdienstleistungsver-

trägen (gesetzliche und vertragliche Haftung, Versicherungsabdeckung). 

Termine:	 Mittwoch,12. November 2014 – Wien
		  Donnerstag, 27. November 2014 – Salzburg
Referenten: 	 RA Dr. Robert Miklauschina, Dr. Josef Traxler
Seminarbeitrag: 388 Euro exkl. USt. inkl. Handbuch „Praxisleitfaden 	
		  Transportrecht“
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Nacht-60er: Überblick – Lkw-Geschwindigkeits-
beschränkungen (Nacht) in anderen Ländern
Zur Unterstützung der politischen 
Diskussion und auch als Argumen-
tationshilfe für die Forderung nach 
Aufhebung des Lkw-Nacht-60ers, 
wurde bei Transportverbänden im 

Ausland hinsichtlich ähnlich (analog 
zum Lkw-Nacht-60er in Österreich) 
lautender Nacht-Geschwindigkeits-
beschränkungen für den Lkw ange-
fragt. 

Die unterschiedlichen Regelungen 
sind in folgender Länderdarstellung 
zusammengefasst:

Dänemark

In Dänemark gibt es keine ähnliche 
Bestimmung wie in Österreich. 
Außerorts darf mit Lkw und Lkw-
Zügen max. 80 km/h gefahren 
werden. Es gibt in der dänischen 
StVO die Grundregel, dass innerorts 
mit Lkw über 3,5 Tonnen Gesamt-
gewicht immer max. 50 km pro 
Stunde gefahren werden darf. Die-
se Geschwindigkeitsbegrenzung für 
Lkw gilt auch dann, wenn z. B. auf 
einer Umgehungsstraße innerhalb 
einer Stadt mit 60 km/h oder 70 
km/h ausgeschildert ist. Somit sind 
diese innerorts-beschilderten
Geschwindigkeitsbegrenzungen nur 
für Pkw geltend. In Dänemark gibt 
es übrigens keine Nacht-, Sonn- und 
Feiertagsfahrverbote für Lkw.

Quelle: ITD (Hr. Anders Jessen)

Deutschland

In Deutschland gibt es auf verschiedenen Streckenabschnitten von
Bundesautobahnen nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzungen ab 22 Uhr 
(vornehmlich am Rande von Wohngebieten) aus Lärmschutzgründen, wo zum 
Beispiel die Pkw-Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h auf 80 km/h gesenkt 
wurde. Eine generelle – bundesweite – Lkw-Geschwindigkeitsbeschränkung in 
der Nacht gibt es nicht.

Quelle: DSLV (Hr. Helmut Große)

Frankreich

Keine generelle Lkw-Geschwindig-
keitsbeschränkung in der Nacht.

Quelle: FNTR (Fr. Florence Berthelot)

Großbritannien

Keine generelle Lkw-Geschwindigkeitsbeschränkung in der Nacht.

Quelle: RHA (Hr. Chrys Rampley)

Holland

Wir kennen so etwas in einer leich-
teren Art und Weise aber nur in be-
stimmten angewiesenen Gebieten, 
d. h. im Großraum Rotterdam, Den 
Haag, Amsterdam, Utrecht und an-
dere Großstädten gibt es aus Lärm- 
und Umweltgründen Tempolimits 
von max. 80 km (sowohl tags als 
auch nachts). Aber keine generelle 
Beschränkung wie in Österreich.

Quelle: TLN (Hr. Elmer deBruin)

Polen

In Polen gibt es keine generelle Lkw-
Geschwindigkeitsbeschränkung in der 
Nacht.

Quelle: ZMPD (Hr. Krzysztof Matuszewski)

Schweiz

In der Schweizer Gesetzgebung ist keine Lkw-Geschwindigkeitsbegrenzung 
auf 60 km/h vorgesehen, auch nicht während dem generellen Lkw-Nacht-
fahrverbot von 22 bis 5 Uhr oder für Ausnahmetransporte.

Quelle: ASTAG (Fr. Franziska Meyer)

Ungarn

In Ungarn gibt es keine Geschwindigkeitsbeschränkungen/-unterscheidungen 
zwischen Tag/Nacht. Es gelten die generellen Beschränkungen von (80 km/h 
– Autobahn, 70 km/h – andere Straßen,50 km/h – Ortsgebiet).

Quelle: MKFE (Fr. Agnes Kovacs)

Land/Regelung
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LogCom Imagearbeit: „Friends on the Road“ – 
Wussten Sie von der Wichtigkeit der Imagearbeit? 

Die Marke „Friends on the Road“ 
ist zentrales Element der Image- und 
Öffentlichkeitsarbeit der ARGE Log-
Com! Diese Marke wird vielfach und 
in verschiedensten Ausführungen auf 
Fahrzeugen (Beklebung/Beschrif-
tung), Printkampagnen, Roadshows, 
Fachgruppentagungen und vielen 
weiteren Werbemaßnahmen verwen-
det und positioniert. Doch, 

•	 welche Bedeutung hat diese Ima-
gearbeit?

•	 wie kommt diese Arbeit an?
•	 wie wird die Marke und Kampa-

gne „Friends on the Road“ wahr-
genommen?

•	 wie hat sich die Einstellung zum 
Lkw durch die Arbeit der Log-
Com, durch „Friends on the 
Road“ verändert?

Diese und noch viele Fragen 
mehr wurden im Laufe der Jah-
re (CONSENT 2013, SPECTRA 
2009/2008/1999) immer wieder in 
der Öffentlichkeit und bei den Trans-
portunternehmern abgefragt, um so 
die Arbeit und den Erfolg der Log-
Com auch messbar zu machen. Die 
Ergebnisse zeigen auch wie wichtig 

Ihre Unterstützung dabei ist und dass 
jedes Mitglied hierzu einen positiven 
Beitrag leistet!

WUSSTEN SIE ...

•	 dass  77 % der befragten Unter-
nehmen und 43 % der befrag-
ten Privatpersonen die Marke 
„Friends on the Road“ kennen? 
(CONSENT 2013, 11).

•	 dass insgesamt 91 % der befrag-
ten Unternehmen und 75 % der 
befragten Privatpersonen die Aus-
sage wonach Lkw „ein nützliches 
Transportmittel“ sind als „sehr 

wichtige“ bzw. „wichtige“ Aussage 
einstufen? (CONSENT 2013, 7).

•	 dass insgesamt 89 % der befrag-
ten Unternehmen und 62 % der 
befragten Privatpersonen meinen, 
dass sich die Fahrzeugtechnik 
in Bezug auf Fahrsicherheit und 
Abgasverhalten „sehr verbessert“ 
bzw. „verbessert“ hat? (CON-
SENT 2013, 9).

•	 dass insgesamt 75 % der befragten 
Unternehmen und 53 % der be-
fragten Privatpersonen „sehr zu-
stimmen“ bzw. „zustimmen", dass 
„Friends on the Road“ eine nütz-
liche Initiative ist? (CONSENT 
2011, 21).

Parlamentarische Anfrage von NR-Abg. Peter Haubner und 
Kollegen an Herrn BM Alois Stöger

Am 17.09.2014 haben die NR-Ab-
geordneten Peter Haubner (ÖVP), 
Andreas Ottenschläger (ÖVP) und 
Kollegen eine Anfrage an den zustän-
digen Verkehrsminister Alois Stöger 
betreffend „Logistik- und Innovati-
onsstandort Österreich“ eingebracht. 
Hierbei wurde ein umfangreicher 
Fragenkatalog abgebildet, der auch 
wesentliche Bereiche und Forderun-

gen der Transporteure betrifft. Hier-
zu heißt es unter anderem: „Die Lkw-
Mauttarife sind seit ihrer Einführung 
im Jahr 2004 mehr als zweieinhalb 
Mal so stark gestiegen wie die Infla-
tion, weswegen Österreich eine der 
höchsten Lkw-Mauten in Europa 
hat. Eine transparente Zusammenset-
zung der Mauthöhe wird jedoch ver-
geblich gesucht. Österreichs Trans-

porteure müssen sowohl die Kosten 
der Fahrerkarte, die ein Lenker zur 
ordnungsgemäßen Verwendung des 
digitalen Kontrollgeräts benötigt, als 
auch die Kosten der Unternehmer-
karte zur Gänze tragen. Im europäi-
schen Vergleich sind die Kosten der 
Fahrerkarte bei uns signifikant hö-
her.“
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Heimische Kleintransporteure gegen Checkrobin

Die Unternehmen kritisieren ihren 
neuen Konkurrenten Checkrobin, 
der Transporte von Gütern durch 
private Pkw-Besitzer vermittelt. Ös-
terreichs Kleintransportunternehmen 
begehren gegen Checkrobin auf und 
kritisieren dessen Geschäftsmodell 

als bedenklich, weil damit gesetzliche 
Bestimmungen umgangen würden, 
ortet Katarina Pokorny, Obmann-
Stellvertreterin der Sparte Transport 
und Verkehr der Wirtschaftskam-
mer Wien, eine Unterwanderung des 

Transportgewerbes. Pokorny sieht bei 
Checkrobin eine Unterwanderung 
des Transportgewerbes und ein vor-
sätzliches Aufweichen von Regelun-
gen, was bis zur Steuerhinterziehung 
führen könne.

Infoabend: 28.01.2015 ab 17 Uhr
Fachkurs: 23.02.2015 bis 13.03.2015

Konzessionsprüfung 
für das Güterbeförderungsgewerbe 
in der Steiermark

•	 Kostenstellenrechnung, Kosten-
deckungsbeitrag

•	 Indexberechnung, Umsatzsteu-
erberechnung

•	 Frachtrecht, Schadenersatzrecht
•	 Arbeitnehmerschutz-und 

Arbeitszeitrecht sowie Kollektiv-
verträge

•	 Beförderungsverträge (CMR), 
Frachtgeschäfte, Zollrecht

•	 kombinierter Verkehr
•	 Unternehmensorganisation, 

Betriebsführung

•	 EU-Recht, Berufszugang, 
Gewerberecht

•	 Güterbeförderungsrecht, Tari-
fe, Gesellschaftsrecht

•	 Versicherungsrecht, Steuer-
recht

•	 grenzüberschreitender Verkehr 
und int. Rechtsvorschriften

•	 techn. Normen und techn. 
Betrieb

•	 Straßenverkehrssicherheit, 
Verkehrsgeografie, Telematik

Schwerpunkte der Ausbildung

Anmeldung 
Wifi-Kursanmeldung
T. 0316/602
W. www.stmk.wifi.at

Fachliche Vorbereitung

Inhalt
Dieser Kurs dient ausschließlich der 
Vorbereitung auf die fachspezifischen 
Gegenstände der Eignungsprüfung. 
Für den kaufmännisch rechtlichen 
Prüfungsteil ist der zusätzliche Kurs 
Unternehmertraining empfehlens-
wert, bietet jedoch keine Prüfungs-
einschränkung, da Sie das Wissen bei 
der Prüfung nachweisen müssen.
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100
Herbert Temmel GmbH

Albersdorf-Prebuch
_____

90
Hans Peter Lanzmaier

Leoben

Reichenvater GmbH
Gußwerk

_____

75
Fahrner Overland GmbH

Pinggau

Haupt Semriach 
GmbH & Co KG

Semriach

Raimund Berger GmbH
Niklasdorf

Reinhard Puchleitner 
Transporte & Kühllogistik 

GmbH
Graz

_____

70
Egger Transport GmbH

Kapfenberg

65
Glanz Transport und 

Logistik GmbH
Lichendorf

Josef Christandl 
Gesellschaft mbH

Naas
_____

60
Roland Gomilschak

Gleinstätten

Stering GmbH
Hitzendorf

Josef Franz Strohmeier
Gleinstätten

Ing. Rudolf Zechner
Deutschfeistritz

Peter Freudenthaler GmbH
St. Marein im Mürztal

_____

50
Alfred Danglmaier 
Gesellschaft mbH
Aigen im Ennstal

Alois Greiner GmbH & Co KG
Mureck

50
Franz Ganzer 

Gesellschaft mbH
Niklasdorf

J. Radlingmaier 
GmbH & Co KG

Radmer

Josef Scherer 
Gesellschaft mbH

Mautern

Leo Rabel, Obst- und 
Gemüsegroßhandels-

gesellschaft mbH
Ottendorf an der Rittschein

Maier Transporte 
Gesellschaft mbH

Gröbming

R & R Fachmarkt GmbH
Passail

Karl Schieder
Staudach

Helmut Springer e. U.
St. Lorenzen bei Scheifling

Transporte Haim GmbH
Bad Aussee

Hebenreich 
Transportgesellschaft m.b.H

Vasoldsberg

Die Wirtschaftskammer gratuliert den Unternehmen zu folgenden 
Firmenjubiläen

40
Krause Transport und 
Handelsgesellschaft 

m.b.H & Co KG
Waldbach

Werner Schilling GmbH
Hitzendorf

_____

30
„Komex“ 

Abfallentsorgungs-
gesellschaft m.b.H

Voitsberg

Anton Grach GmbH
Krieglach

Josef Diepold Transport 
GmbH & Co KG

Kapfenberg
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Miljana Vlačić  |  8983 Bad Mitterndorf 
Thomas Kettner  |  8903 Lassing
MMag. Simone Hochegger  |  9020 Klagenfurt
Mag. Dr. Johann Huber  |  8600 Bruck an der Mur
Romana Melbinger  |  8344 Bairisch Kölldorf
Ing. Wolfgang Kremsl  |  8101 Gratkorn
Christian Ernst Zacharias  |  8072 Mellach
Jörg Alois Maindl  |  8940 Liezen
Christian Schupfer  |  8903 Lassing
Christian Gutmann  |  8413 Radnitz
Karl Kamper  |  8820 St. Marein bei Neumarkt
Sascha Gerald Nowak  |  8010 Graz
Dipl.-Ing. Walter Ferdinand Bichler  |  8793 Trofaiach
Martin Lukas Mandl  |  8940 Liezen
Annemarie Pack  |  8410 Wildon
Daniel Krebs  |  8200 Gleisdorf
Gernot Alexander Prettenhofer  |  8230 Hartberg
Wolfgang Anton Sammer-Smetana  |  8010 Graz
Ing. Wolfgang Angerer  |  8451 Heimschuh
Stefan Koren  |  8572 Bärnbach
Stefan Tscherntschitsch  |  8625 Turnau
Peter Vorraber  |  8753 Fohnsdorf
Dipl.-Ing. Karl Gernot Stadlober  |  8753 Fohnsdorf
Evelyn Grießer  |  9871 Seeboden am Millstätter See
Bernd Volkart Pollhammer  |  8750 Judenburg
Alois Dokter  |  8073 Feldkirchen
Reinhard Josef Gerstmann  |  8261 Sinabelkirchen

Die Fachgruppe gratuliert zur bestandenen Eignungsprüfung 
für die Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen 
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Die neue MEILLER Asphaltmulde verbin-
det jahrelange Erfahrung im Mischgut-
transport mit neuen Herausforderungen, 
steht für Großflächenasphaltierungen 
und Ausbesserungsarbeiten in allen Ge-
ländevariationen und Witterungen zur 
Verfügung und erfüllt gleichzeitig alle 

Kaum Wärmeverlust bei neuer Asphaltmulde von Meiller

gesetzlichen Normen und Vorgaben der 
Zukunft. 
•	 neu entwickelter Muldenkörper 

ohne Flächen und Kanten
•	 Vollisolierung ohne Wärmebrücken 

mit Temperaturüberwachung
•	 Feindosiermöglichkeit mit Material-

schneidekante
•	 vollisolierte hydraulische Abde-

ckung mit Dichtsystem
•	 niedere Aufbauhöhe
•	 geringeres Eigengewicht

www.meiller.com

Vom Profi empfohlen

Info und Kontakt:  ITC-Austria | office@itc-austria.com | www.itc-austria.com

Dieser Hochleistungsakku (bis zu 13.000 mAh) ist einzig-
artig in Österreich und bietet unterschiedliche Einsatz-
möglichkeiten, ob als Startbatterie zur Starthilfe von Au-
tos oder als Ladegerät für mobile Geräte wie Notebooks, 
Handys, Tablett-PCs oder ähnlichem. 
  
Die kompakte Bauweise macht ihn überaus handlich und 
das mitgelieferte Sortiment an Anschlüssen lässt beina-
he keine Wünsche offen. Die Verpackung ist hochwer-
tig und sehr praktisch und übersichtlich gestaltet. 
Diese Attribute machen den Hochleistungsakku zu 
einem wertvollen Begleiter auf sämtlichen Reisen 
oder als sinnvolle Ergänzung im Haushalt. (Flug-
zeug, Camping, Segeln, Wandern, Stromausfall). 

Fazit: sehr empfehlenswert! 
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•	SB-Dieseltankstelle
•	Transporte
•	Baggerarbeiten
•	Baumaschinenverleih
•	Betontransporte
•	Steinbruch
•	Schotterwerk
•	Baumeisterarbeiten

8605 Kapfenberg
Winklerstraße 74 + 54

Tel.: 03862/22 384
Fax: 03862/23 855
	

office@trippl.com
www.trippl.com

( 03862/22 384

W
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Der Traum vom 
eigenen Buch!?

www.printverlag.at
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Die abgedruckten Beiträge bieten einen Überblick zum Mediengeschehen der letzten Wochen 
und Monate und zeigen einen Auszug der Aktivitäten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit.

Transporteure auf medialem Überholkurs

 Branche auf die Überholspur bringen
Österreich, 26. September 2014

 Österreichische Verkehrswirtschaft fordert 
Aussetzung der diesjährigen Inflationsanpassung bei 

Lkw-Mauttarifen
OTS, 12. September 2014

 Seitwärtsbewegung in der Verkehrswirtschaft – 
Klacska: Jetzt Impulse setzen

OTS, 6. Oktober 2014 
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 Transporteure: Nationale verkehrspolitische 
Rahmenbedingungen verbessern

OTS, 16. Juli 2014
 

 Mitterlehner startet Entbürokratisierungsinitiative
OTS, 25. August 2014

 Transporteure fordern ein Ende der auto-
matischen Mauterhöhungen

OTS, 9. September 2014
 

 ASFINAG: Ab 1. Jänner 2015 neue 
Mauttarife für Lkw und Busse

OTS, 8. Oktober 2014
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Die Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schärmer 
ist spezialisiert auf Transportrecht und 
berät und vertritt Unternehmen in sämt-
lichen Angelegenheiten mit Bezug zur 
Transportwirtschaft, Logistikwirtschaft 
oder Speditionswirtschaft. 

Das Aufgabenfeld umfasst folgende Be-
reiche: 
•	 Schadenersatzprozesse bei Trans-

portschäden, Lagerschäden 
•	 Betreibung von Frachtforderungen
•	 Vertretung in Verkehrsrechtsangele-

genheiten
•	 Vertretung bei allen Versicherungs-

streitigkeiten rund um den Transport

Durch die mehrjährige Erfahrung von 
Dr. Schärmer als ehemaliger Mitarbei-
ter in der Transportbranche steht eine 
praxisbezogene Problemlösung stets im 
Vordergrund. 

Nähere Informationen finden Sie unter: 
www.transportrecht.at

Dr. Dominik Schärmer 
 Rechtsanwalt 
 Ungargasse 15/5 
 1030 Wien
 
T +43 1 310 02 46 
F +43 1 310 02 46-18 
kanzlei@schaermer.com
 

Transportrecht

SMILE+ ist eine intelligente Lösung 
für Unternehmen. 

Hauptvorteile für jedes Unternehmen 
sind:

�� Reduzierung des Kraftstoffverbrau-
ches um ca. 5 % bis 15 %

�� Mikrobiologischer Kraftstoffreiniger
�� Verbessert die Qualität von Kraftstof-
fen durch Rückgängigmachen des Al-
terungsprozesses. 

�� Unbedenklich für alle Verbrennungs-
motoren und Brennersysteme

�� Reduzierung der Schadstoffemissio-
nen

 

Was ist Smile+?

Smile+ ist ein Kraftstoffveredler. So wie 
in einem Bündel Zweige die kleinen 
dünneren schneller verbrennen als die 
großen dickeren, so ähnlich ist es auch 
bei unseren Kraftstoffen (Benzin und 
Diesel bzw. Heizöl). Sie enthalten eine 
Mischung aus kleineren, gut brennbaren 
und größeren, schlecht brennbaren Be-
standteilen, welche für die Verbrennung 
im Motor bzw. im Heizkessel nutzlos 
sind. Diese erzeugen sogar Probleme 
wie „Klopfen“, Vibrationen und Rußbil-
dung und geben keine Antriebs- bzw. 
Wärmeleistung.
Smile+ teilt die schwer brennbaren 
nutzlosen Bestandteile des Kraftstoffs in 
wertvolle gut brennbare. Dies geschieht 
durch Enzyme. (Enzyme sind biologische 
Katalysatoren.) Die Verbrennung wird 
gleichmäßiger und sauberer. Der Kraft-
stoffverbrauch sinkt (um ca. 5–15  %) 
und der Schadstoffausstoß geht deutlich 
zurück. Dies schont den Geldbeutel, die 
Umwelt und die Gesundheit. Außerdem 
verlängert sich die Lebensdauer von Mo-
tor und Katalysator. Smile+ enthält keine 

Lkw-Betriebskosten nachhaltig senken

Jetzt auch 
in Österreich

Auch Ihre Treibstoffkosten belasten Ihre Kalkulation und Sie wür-
den gerne Ihre Betriebskosten senken? Arno Ofenheimer erklärt im 
Interview, wie Sie durch das neue Produkt SMILE+ Ihre Treibstoffkos-
ten effizient senken können.

chemischen Zusätze, sondern nur Enzy-
me, die aus Pflanzen gewonnen werden 
und reines Kerosin als Trägermaterial. Es 
ist für fast alle flüssigen fossilen Kraft-
stoffe (Benzin, Super, E10, Diesel und 
Heizöl) geeignet. Smile+ leistet einen 
wichtigen Beitrag, um Kraftstoff eine he-
rausragende Qualität zu geben! 
 
Smile+ wurde seit Mitte der 1960er Jah-
re entwickelt und ist seit 1995 auf dem 
Markt erhältlich.  Der Generalimporteur 
für Europa ist in Deutschland ansässig.  
Wir bieten also kurze und schnelle Lie-
ferwege und Lieferzeiten. 

Ich könnte Ihnen jetzt noch viele Sei-
ten lang die Vorzüge des Produkts auf-
zeigen. Es liegen internationale Gut-
achten vor.  Dass sich das Produkt  in 
vielen tausenden Fahrzeugen aller Art 
(vom Rasenmäher über Ölheizanlagen, 
Pkw, Bus, Lkw bis zu Hochseeschiffen) 
bewährt hat, können wir mit vielen Ex-
pertisen und Empfehlungsschreiben der 
Anwender belegen.   
Das Produkt ist äußerst sparsam anzu-
wenden:  10 ml  auf 100 Liter Kraftstoff 
(Otto-Kraftstoff, E10, Diesel).
Die größten Nutzer seit vielen Jahren 
sind die US-Army und die NATO-Streit-
kräfte.

Mehr Informationen erhalten Sie unter: 

Johannes Riegler | darwin1@bluewin.ch
Tel.: 0664 120 31 88
oder
Arno Ofenheimer | ofenheimer@aon.at
Tel.: 0664 9753 446W
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50 Jahre verheiratet ist Herbert Tem-
mel nicht nur mit seinem gleichna-
migen Unternehmen, sondern auch 
mit seiner Gattin Josefa, scherzt der 
rüstige 74-Jährige im kleinen Festkrei-
se zum 100. Firmengeburtstag. Unter 
den Festgästen auch die WKO-Steier-
mark-Spitze, Präsident Josef Herk und 
Direktor Karl-Heinz Dernoscheg. Sie 
sind sich einig: „Derartige Vorzeigebe-
triebe sind für die steirische Wirtschaft 
Lichtblicke in eine unternehmerische 
Zukunft.“ Präsident Herk zeigt sich 
jedoch nicht nur fasziniert von der 
unternehmerischen Stärke, sondern 
freut sich, dass hier auch die Unter-
nehmensnachfolge gesichert ist: „Viel 
zu oft will heutzutage der Nachwuchs 
nicht mehr das Ruder übernehmen. 
Doch hier ist der gute Samen bereits 
aufgegangen und wird von seinen 

Temmel – ein Haus der Jubiläen
Jubiläum an Jubiläum reiht sich in diesem Jahr unter dem Dach der 
Herbert Temmel GmbH Transporte Spedition mit Sitz im Gewerbe-
park in Gleisdorf, der vor genau 14 Jahren zum neuen Firmenstand-
ort auserkoren wurde. Herbert Temmel und seine Gattin Josefa bli-
cken auf 100 Jahre Erfolgsgeschichte zurück. Sohn Hagen Temmel 
führt nun die Firmengeschichte ins nächste Jahrhundert.

Söhnen weiter getragen.“ Nämlich sei-
nem jüngeren Sohn Hagen Temmel, 
der nicht nur heuer die Nachfolge an-
getreten hat, sondern bereits 1996 ge-
meinsam mit seinem Bruder Herbert 
jun. mit der TLC Temmel Logistik 
GmbH in Graz seinen Schritt ins Un-
ternehmertum gesetzt hat. Und sein 
älterer Sohn Herbert jun. führt den 
Personenbeförderungspark fort.

Die Vermutung, dass in der Familie 
stets die Ärmel aufgekrempelt wurden, 
bestätigt Herbert Temmel humorvoll 
mit einem Schwank aus seinen Lehr-
jahren, die sehr schwer gewesen seien 
und ihn an einen Lehrabbruch den-
ken ließen. Diesen habe ihm jedoch 
seine Mutter Maria mit einem Kübel 
eiskaltem Wasser über dem Kopf wie-
der ausgetrieben. Er lacht: „Aber noch 

heute bin ich ihr sehr dankbar. Sie hat 
gewusst, was Durchhaltevermögen 
heißt. Hat sie doch das Unternehmen 
ihres Mannes, meines Vaters, Hubert 
Temmel, der recht früh starb, fast 20 
Jahre weitergeführt.“ 1973 übernahm 
Herbert Temmel sen. dann die Fräch-
terei, die einst 1914 als Pferdefuhrwerk 
begann, und die zum Übernahmezeit-
punkt eine Flotte von 6 Lkw umfass-
te. Damit beschritt der damalige frisch 
gebackene Unternehmer einen neuen 
Weg und begann mit grenzüberschrei-
tenden Transporten nach Deutschland 
und in die Schweiz. Von da an wurde 
Zug um Zug die Flotte erweitert und 
das Unternehmen weiter ausgebaut.

Auch die Söhne von Herbert und Jo-
sefa waren jeweils 25 Jahre im heute 
100-Jahre alten Unternehmen aktiv 

Haus der Generationen: Hagen Temmel mit Gattin Patrica, Herbert Temmel jun. mit Gattin Anna sowie Herbert Temmel sen. mit Enkelkinder v. l.
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tätig. „Die perfekte Vorbereitung auf 
ihre heutige Rolle in der TLC Tem-
mel Logistik GmbH“, ist das nun 
pensionierte Unternehmerehepaar 
überzeugt. „Wobei nun unser Sohn 
Hagen heuer auch die Temmel Be-
teiligungs GmbH, bestehend aus drei 
Firmensitzen in Gleisdorf, Ungarn 
und Deutschland und einer 170-Lkw-
starken Flotte übernommen hat.“ 
Die angebotenen Transportdienstleis-
tungen umfassen neben nationalen 
und internationalen Teil- und Kom-
plettladungsverkehren auch Volu-
mentransporte bis 120 Kubikmeter, 
Wechselbrückenverkehre, nationale 
Flächenverkehre sowie Lebensmittel-
transporte, kombiniert mit maßge-
schneiderten Logistiklösungen. Auch 
das Firmengelände ist beeindruckend: 
So befindet sich die Konzernzentrale 
auf einem Areal von 54.000 m2, be-
stehend aus einer 4.800 m2 großen 
Logistikhalle, 200 m2 mietbare Bü-
rofläche, einer modernen Werkstatt, 
einer öffentlichen Lkw-Waschstraße, 
einer öffentlichen Tankstelle sowie 
einem Bahnanschluss. „90 Millionen 
Schilling hat das damals alles gekostet, 
doch das ist nun beglichen“, ist Josefa 
Temmel, die lange Jahre die finanziel-
len Geschicke des Unternehmens lei-
tete, auf das Lebenswerk stolz. Doch 
auch die beiden Sitze im Ausland kön-
nen sich sehen lassen: So ist der un-
garische Standort in Szombathely auf 
6.000 m2 Fläche angesiedelt mit 200 
m2 Bürofläche für Disposition und 
Verwaltung. Ähnlich dem deutschen 
Sitz in Elsendorf, der auch als Partner-
firma der TLC fungiert.

Die TLC Temmel Logistik GmbH hat 
sich in den Händen des Temmel-Brü-
derpaares Hagen und Herbert seit der 
Gründung 1996 zu einem unverzicht-
baren Partner der Automobilbranche 
gemausert. „Wobei die Krisenjahre 
2008 und 2009 durchaus kurzzeitig 
ihre Spuren hinterlassen haben“, er-
innert sich Hagen Temmel an diese 
problematische Zeit zurück. „1997 bis 
2008 hatten wir 130 Mitarbeiter, mit 

denen mein Bruder und ich 13 Mil-
lionen Euro Umsatz generierten. Die 
Automobilkrise 2008 reduzierte unse-
ren Mitarbeiterstand auf 50 Mitarbei-
ter und den Umsatz auf 5 Millionen 
Euro.“ Heute ist man stolz auf den 
250-köpfigen Mitarbeiterstand, der 
15 Millionen Euro Umsatz im Jahr 
erarbeitet. „In jeder Automarke, die in 
der Steiermark produziert wird, ist ein 
Stückerl TLC dabei“, erzählt er weiter. 
Sein Handwerk hat er nicht nur im 
elterlichen Betrieb erlernt. Rüstzeug 
brachte er von seinen vorhergehenden 
Jahren in der Spedition der Panalpina 
mit. Hagen Temmel ist übrigens seit 
diesem Frühjahr 100%iger Eigentü-
mer der TLC.

Auch in der Wirtschaftskammer Stei-
ermark ist Hagen Temmel dem Bei-

spiel seines Vaters Herbert gefolgt, 
der von 1980 bis 2007 im Fachgrup-
penausschuss für das Güterbeförde-
rungsgewerbe aktiv war: Der 45-jäh-
rige Erfolgsunternehmer ist nämlich 
seit 2008 im Fachgruppenausschuss 
der Spediteure engagiert. Sein um 
drei Jahre älterer Bruder Herbert war 
Bezirksvertrauensperson in der stei-
rischen Fachgruppe für das Beförde-
rungsgewerbe mit Personenkraftwa-
gen.

Eine erfolgreiche Ära endet mit dem 
100-Jahr-Jubiläum, und eine neue 
Generation bricht in eine neue Ära 
erfolgreich und voller Tatendrang 
auf. Alles Gute für die Zukunft, 
wünscht die Fachgruppe für das Gü-
terbeförderungsgewerbe der Familie 
Temmel.
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Urkundenübergabe: Obmann Stv-Gerhard Schauperl, WK Präsident Josef Herk, die Jubilare Herbert und Gattin 
Josefa Temmel mit WK-Direktor Karl-Heinz Dernoscheg (v. l.)
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Zur richtigen Zeit am richtigen Ort – Flott-Trans Group
Die Flott-Trans Group ist vorrangig im Overnight-Express-Bereich tätig und zählt zu den erfolgreichen 
und zuverlässigsten Unternehmen. Wenn es um punktgenaue und rasche Lieferungen geht, ist der 
Kunde hier bestens aufgehoben.

Als vorausschauender und engagier-
ter Geschäftsmann erkannte Walter 
Apoloner zur richtigen Zeit den Be-
darf der Kunden an verlässlicher Zu-
stellung ihrer Waren. 

Der im Taxigewerbe tätige Unter-
nehmer kehrte seiner langjährigen 
Tätigkeit den Rücken und gründete 
1987 zusammen mit Siegfried Waltl 
den Botendienst Flott Trans. Bereits 
im folgenden Jahr erweiterten sie ihr 
Geschäftsfeld und aus dem Boten-
dienst wurde eine, für die gesamte 
Steiermark flächendeckend agieren-
de, Spedition. 
Im Jahre 1992 wurden wieder die 
Zeichen der Zeit erkannt und aus 
dem reinen Distributionsunterneh-

men wurde ein Logitikdienstleister 
im Bereich der Express- bzw. Over-
nightlogistik. 
Dank der engagierten Mitarbeiter, 
der guten Wirtschaftslage, dem un-
ermüdlichen Einsatz und dem guten 
Zusammenhalt der Geschäftsfüh-
rer konnte 2004 die ATF – Austria 
Terminfracht GmbH – gegründet 
werden. Aufgabe der ATF ist, dem 
im System angeschlossenen, eigen-
ständigen Kurierunternehmen, eine 
professionelle Abwicklung der Liefe-
rungen zu gewährleisten. Diese bein-
haltet die Abholung der Waren, den 
Transport über das vorhandene Lini-
ennetz und die termintreue Ausliefe-
rung der Kundensendungen. Diese 
zeitliche und funktionale Vernetzung 

führt auch dazu, dass die Zustellung 
umweltfreundlich und effizient, da 
gebündelt, erfolgen kann. Ursprüng-
lich wurde die ATF als Linien-Ko-
operation von österreichischen und 
deutschen Transportunternehmen 
gegründet. Heute ist ATF nicht nur 
im deutschen Raum aktiv, sondern 
ist führend im süd-osteuropäischen 
Liniensystem und betreut an die 100 
Partner in Deutschland, Schweiz, Ita-
lien, Kroatien, Rumänien, Slowakei, 
Slowenien, Tschechien und Ungarn.
Auch eine Übersiedelung des Fir-
mengeländes wurde notwendig. 
Dafür erfolgte 2007 der Kauf des 
Betriebsgrundstückes in der Wiener 
Straße mit Einzug 2008 in das neue 
Gebäude, das strategisch gut platziert 

Die Firmenzentrale der Flott-Trans Group – zu ihr gehören Flott-Trans Overnight Terminkurier GmbH, ATF Terminfracht GmbH, Flott Trans Logistik GmbH, Funktrans Graz 
– und sie ist offizieller Partner des weltweiten Kurierverbund Skynet Worldwide
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Boxenstopp

Wordrap

Factbox
Firmen: Flott-Trans Overnight 
Terminkurier GmbH
ATF Terminfracht GmbH	 	
	
Geschäftsführer:		
Walter Apoloner u. Siegfried Waltl
	
Sitz:			 
Wiener Straße 441, 8046 Graz
T. 0316/68 32 22
www.flotttrans.at
www.terminfracht.at
	
Gründungsjahr:	 1987 + 2004
Mitarbeiter:	 23
Fuhrpark:	 12 
Iso-Zertifizierung 
	
Tätigkeitsfeld:		
vorrangig Overnight, Sonderfahrten, 
Expresszustellungen

3 Gründe, warum Ihnen Ihr Job Spaß 
macht ...
•	weil ich viel mit Menschen zu tun 

habe;
•	weil jeder Tag eine neue Heraus-

forderung ist;
•	weil ich immer neue Ziele habe 

und nie fertig bin.

Wäre ich kein Frächter, wäre ich ...
•	wieder Frächter

Wenn Sie in der Branche etwas än-
dern könnten, was wäre das?
•	Um kostendeckend zu fahren, die 

Einführung von vernünftigeren 
Frachtpreisen, damit verbunden 
höhere Löhne für die Fahrer.

Geschäftsführer Walter Apoloner
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Siegfried Waltl – Geschäftsführer der Flott 
Trans Logistik GmbH 

Prokuristin Bacc. phil. Birgit Apoloner bei der Verlei-
hung des „Stars of Styria“ 2013 – Auszeichnung als 
Lehrbetrieb & zur bestandenen Konzessionsprüfung 
der Spediteure

nahe der Autobahnauffahrt gelegen 
ist. 2010 erfolgte die Gründung der 
Flott Trans Logistik GmbH, an wel-
che die operative Tätigkeit ausgela-
gert wurde.

„Unsere erfolgreiche Entwicklung 
und unsere Kundenzufriedenheit ist 
auch auf die äußerst zuverlässigen 
und langjährigen Mitarbeiter zurück-
zuführen“, bekräftigt der Geschäfts-
führer Walter Apoloner. „Wir leben 
von unserer Zuverlässigkeit und 
Termintreue. Der Kunde übergibt 
uns seine Ware und braucht keinen 
Gedanken daran zu verschwenden, 
ob die Lieferung ordnungsgemäß 
und zeitgerecht zugestellt wird. Wir 
erledigen für ihn alles, und sollte der 
seltene Fall eintreten, dass unabseh-
bare Umstände die punktgenaue Zu-
stellung verhindern, wird der Kunde 
umgehend informiert und eine Lö-
sung erarbeitet.“ Der Kunde erwartet 
Flexibilität und ein optimales Preis-
Leistungs-Verhältnis und das be-
kommt er bei Flott-Trans. Zu sehen 
ist dies an den langjährigen Kunden,  
welche die Qualität des Unterneh-
mens überaus schätzen.
Walter Apoloner betont immer wie-
der, dass der Erfolg des Unterneh-
mens in den starken Familienbanden 

liegt und diese sind nun noch enger, 
da auch Tochter Birgit seit einigen 
Jahren hauptberuflich und mit viel 
Passion im Betrieb tätig ist. Sie stu-
dierte Deutsch und Medienwissen-
schaft, arbeitete neben dem Studium 
stundenweise in der Flott-Trans, ent-
deckte ihre Begeisterung für dieses 
Metier, legte 2013 die Konzession-
prüfung der Spediteure ab und ist 
nun als rechte Hand ihres Vaters in 
der Firma tätig.
Eine seiner Aufgaben sieht Walter 
Apoloner auch in der Lehrlingsaus-
bildung und ist daher bereits jahre-
langer Lehrbetrieb für Logistiker. 
Langjährige Erfahrung beim Dispo-
nieren und geografische Kenntnisse 
sieht Apoloner als wichtige Details 
zur erfolgreichen Arbeit. Selbst ge-
fahren ist der Unternehmer nur sel-
ten, für ihn war die organisatorische 
Aufgabe die interessantere Herausfor-
derung. Er kennt aber die harte Ar-
beit der Zusteller und setzt sich daher 
auch für gerechte und faire Löhne 
ein. 
„Wir arbeiten alle sehr eng zusam-
men und sind schon ein bisschen 
stolz auf die Einsatzfreude eines jeden 
einzelnen, die sich im Lob unserer 
zufriedenen Kunden widerspiegelt“, 
so Walter Apoloner abschließend.
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